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Großübung für fünf Ortsfeuerwehren des Unstruttals

„Brand Kindergarten – 
das war die Einsatzmeldung am 
07.03.2020 um 8:41 Uhr für die 
Ortsfeuerwehren Reinsdorf, 
Karsdorf, Nebra, Großwangen 
und Laucha.

Eine durch Christopher Kaps und Andre Falke geplante Großübung fand 
an diesem Tag in der Kindertagesstätte in Reinsdorf statt.
Im Gebäude brach ein Brand aus und drei Kinder sowie eine Erwachsene 
Person waren eingeschlossen. Im Zusammenarbeit mit allen Ortsfeuer-
wehren sowie der Einsatzleitung, geleitet durch den Gemeindewehrleiter 
Michael Richter, konnte das Szenario gut abgearbeitet werden.
Großes Lob sprach Richter an die Organisatoren und die Einsatzkräfte 
aus.
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Notrufe

Polizei  ..............................................................................................  1 10

Feuerwehr  .......................................................................................  1 12

Rettungsdienst  .................................................................................  1 12

Wichtige Telefonnummern
Polizeirevier BLK, Naumburg ...........................................0 34 45 / 24 50
Polizeistation BLK, Nebra (U.) ...........................................03 44 61/ 69-0
Leitstelle BLK, Amt für Brand- und  
Katastrophenschutz, Rettungswesen  ..........................  0 34 45 / 7 52 90
Wolfkompetenzzentrum ............................... 03 93 90 / 6-480, -481, -482 
...........................................................................................0162/3133949
Klinikum Burgenlandkreis GmbH Naumburg  .................... 0 34 45 / 72-0
envia Mitteldeutsche Energie AG 
Montag – Freitag  ........................................................  0800 / 2 30 50 70
Wasser- und Abwasserverband Saale-Unstrut  ............ 03 44 64 / 6 61-0
Abwasserzweckverband Unstrut-Finne  .....................  03 44 61 / 3 54 61
Zweckverband Abfallwirtschaft Sachsen-Anhalt
Gewerbegebiet Görschen  ............................................ 03 44 45 / 22 3-0
Amtsgericht Naumburg und Grundbuchamt  ..................... 0 34 45 / 28-0
Unterhaltungsverband „Untere Unstrut“  ....................  03 44 61 / 5 58 18 
uhv_untere-unstrut@t-online.de

Erreichbarkeit Regionalbereichsbeamten
Sprechzeit nach telefonischer Vereinbarung

Polizeirevier Burgenlandkreis 
Regionalbereich Unstruttal 
Hinter der Kirche 2, 06632 Freyburg (Unstrut) 
Tel.: 03 44 64 / 35 58 90 
E-Mail: rbb-unstruttal@polizei.sachsen-anhalt.de

*Änderungen vorbehalten

Amtsblatt der Verbandgemeinde Unstruttal
Redaktion: Sandra Fuchs
Telefon: 03 44 64 / 3 00 28
Fax: 03 44 64 / 3 00 60
E-Mail: s.fuchs@verbgem-unstruttal.de

Der Redaktionsschluss für die 
Ausgabe 04/2020 (30.04.2020) 

ist der 16.04.2020.

Sollten Sie mal kein Amtsblatt erhalten haben, 
melden Sie sich bitte bei uns. Danke!

IHRE ANSPRECHPARTNER IN STÄDTEN UND GEMEINDEN

Verbandsgemeinde Unstruttal
Sitz Freyburg (Unstrut)

Markt 1, 06632 Freyburg (Unstrut)

Sprechzeiten: 

 dienstags 09:00-12:00 Uhr und 13:00-18:00 Uhr 
donnerstags 09:00-12:00 Uhr und 13:00-16:00 Uhr 
freitags            09:00-12:00 Uhr

Telefonverzeichnis

VerbGem Unstruttal  ................ 03 44 64 / 3 00-0

Fax Freyburg  .......................... 03 44 64 / 3 00-60

Bereitschaftsdienst außerhalb  
der Dienstzeiten  ...................... 01 77 / 3 39 06 25

Verbandsgemeindebürger- 
meisterin  ................................. 03 44 64 / 3 00-20

Hauptamt  ................................ 03 44 64 / 3 00-20

Poststelle  .............................. 03 44 64 / 3 00-20

Öffentlichkeitsarbeit und  
Wirtschaftsförderung  ............ 03 44 64 / 3 00-23

Sportamt  ............................... 03 44 64 / 3 00-29

Ordnungsamt  .......................... 03 44 64 / 3 00-31

Einwohnermeldeamt /  
Friedhofsamt  ........................ 03 44 64 / 3 00-33

Sondernutzungen  ................. 03 44 64 / 3 00-30

Standesamt  .......................... 03 44 64 / 3 00-34

Fundbüro /  
Ordnungsangelegenheiten  ... 03 44 64 / 3 00-32

Gewerbeamt  ......................... 03 44 64 / 3 00-36

Feuerwehr  ............................ 03 44 64 / 3 00-35

Straßenverkehrs- 

angelegenheiten  ................... 03 44 64 / 3 00-32

Finanzverwaltung  ................... 03 44 64 / 3 00-41

Grundsteuern/  

Hundeanmeldungen  ............. 03 44 64 / 3 00-45

Kasse  ................................... 03 44 64 / 3 00-42

Elternbeiträge  ....................... 03 44 64 / 3 00 44

Gewerbesteuer  ..................... 03 44 64 / 3 00 48

Bauverwaltung  ........................ 03 44 64 / 3 00-61

Bauanträge/Vorkaufsrecht  .... 03 44 64 / 3 00-54

Bauplanung/Stadtsanierung  . 03 44 64 / 3 00-55

Dorferneuerung/Hochbau  ..... 03 44 64 / 3 00-59

Vermessung/Kataster ............ 03 44 64 / 3 00-50

Straßenausbau- und  

Erschließungsbeiträge . ......... 03 44 64 / 3 00-56

Liegenschaften  ..................... 03 44 64 / 3 00-16

Tiefbau  .................................. 03 44 64 / 3 00-52

Schiedsstelle Freyburg (Unstrut)

Rathaus Freyburg (Unstrut) –  

Verwaltungsgebäude II (hinter der Kirche, 

Sitzungsraum)

Sprechzeiten: jeden letzten Donnerstag  

im Monat, 18:00 – 19:00 Uhr

Schiedsstelle Laucha an der Unstrut

Rathaus Laucha an der Unstrut

Sprechzeiten:  jeden 1. Montag im Monat  
von 17:00 – 18:00 Uhr

Schiedsstelle Nebra (Unstrut)

Poststraße 1 in 06638 Karsdorf/OT Wetzendorf

Sprechzeiten:  jeden 1. Dienstag im Monat von 
16:00 – 18:00 Uhr

Einwohnermeldeamt Nebra (Unstrut)

Rathaus, Promenade 13, 06642 Nebra (Unstrut)

Telefonnummer  ....................... 03 44 61 / 2 56 76

Sprechzeiten: Dienstag  10:00 – 12:00/ 
14:00 – 17:00 Uhr

E-Mail-Adressen der Ämter
Verbandsgemeindebürgermeisterin:  
buergermeisterin@verbgem-unstruttal.de
Hauptamt:  
hauptamt@verbgem-unstruttal.de
Ordnungsamt: 
ordnungsamt@verbgem-unstruttal.de

Finanzverwaltung: 
finanzen@verbgem-unstruttal.de

Bauverwaltungsamt: 
bauamt@verbgem-unstruttal.de
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Notdienst – Ärzte
Dienstgebiet Unstruttal – Bad Bibra 
Dienstgebiet Naumburg (Saale)
Sie haben außerhalb der Praxisöffnungszeiten 
gesundheitliche Beschwerden, aber die Behandlung 
kann aus medizinischen Gründen nicht bis zum 
nächsten (Werk-)Tag aufgeschoben werden?

Dann wählen Sie die bundesweite und kostenlose

zentrale Rufnummer: 116 117
für den ärztlichen Bereitschaftsdienst der Kasse-
närztlichen Vereinigung. Über diese kostenfreie 
Nummer werden Sie direkt mit einer Leitstelle, einer 
Bereitschaftsdienstpraxis oder einem Arzt in Ihrer 
Nähe verbunden.

Dienstgebiet Weißenfels
Für folgende Orte der VerbGem Unstruttal:
Goseck mit OT Markröhlitz
Der kassenärztliche Hausbesuchsdienst ist  
zu folgenden Dienstzeiten
Mo., Di., Do.: 19:00 Uhr bis Folgetag 07:00 Uhr
Mi., Fr.: 14:00 Uhr bis Folgetag 07:00 Uhr
Sa., So. und alle Feiertage 07:00 Uhr  
bis Folgetag 07:00 Uhr
unter der zentralen Rufnummer: 116 117 
zu erreichen.
Eine Notfallsprechstunde findet in der Asklepios 
Klinik, Naumburger Straße 76 in Weißenfels Mi., 
Sa., So. und feiertags zu folgenden Dienstzeiten 
statt.
Mittwoch und Freitag: 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Sonnabend, Sonntag und feiertags: 09:00 Uhr bis 
11:30 Uhr und 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Bereitschaftsdienste
Wohnungsbaugesellschaften / Wohnungs- 
genossenschaften / Grundstücksverwaltungen 
für dringende Havariefälle bzw. Hausverwalter
Freyburger Wohnungsbaugesellschaft mbH 
Sektkellereistraße 2, 06632 Freyburg 
...........................................Tel. 03 44 64 / 2 86 70 
........................ Notruf Havarie: 01 71 / 5 47 60 50

Karsdorfer Wohnungsbau GmbH 
von Montag bis Freitag zu erreichen unter 
...........................................Tel. 03 44 61 / 5 52 84 
an den Wochenenden 
und Havarie .......................Tel. 03 44 61 / 5 58 92 
Wohnungsgenossenschaft „Frieden“ Nebra e.G. 
Geschäftsstelle  ........................ Tel.034461/24270

Nebraer Wohnungsgesellschaft mbH 
von Montag bis Freitag erreichbar 
unter .........................................Tel.034461/22083 

Von Freitag 12:30 Uhr bis Montag 07:00 Uhr ist 
nur bei dringenden Havariefällen ausschließlich 
Tel.034461/24570 anzuwählen.

Stadt Nebra (Unstrut) OT Reinsdorf 

Böckeler, Goetheweg 3,  
06618 Naumburg .................Tel. 0 34 45 / 70 86-0 

Gemeinde Goseck und Gleina 

R.Cholewa, Weimarer Str. 17,  
06618 Naumburg ............... Tel. 0 34 45 / 70 10 57

AZV Unstrut-Finne

Störmeldung Einzugsbereich  
Kläranlage Karsdorf  .........  Tel. 03 44 61 / 5 52 50

Störmeldung Einzugsbereich  
Kläranlage Laucha  ...........  Tel. 03 44 62 / 2 16 58

Wasser- und Abwasserverband Saale-Unstrut

Bereitschaftsdienst  ..........  Tel. 03 44 64 / 6 61-0

AZV Naumburg  
Bereitschaftsdienst  ..........  Tel. 01 71 / 7 49 08 40

Trinkwasser Goseck  ......  Tel. 01 71 / 1 76 90 10

envia Mitteldeutsche Energie AG

Entstörertelefon:  ...............  Tel. 0800 / 2 30 50 70

MITGAS  ............................  Tel. 0800 / 2 20 09 22

Frauennotruf  ...................  Tel. 0800 / 0 11 60 16

Frauenhaus Zeitz  ...........  Tel. 01 60 / 6 48 49 13

Tierheim Freyburg e.V., Am Ententeich
06632 Freyburg (Unstrut) 
Mo - So 10.00 - 12.00 Uhr u.  
15.00-16.00 Uhr  .............  Tel. 01 52 / 24 49 69 48

Apotheken
Notdienst der Apotheken  
(bundesweit)  ............................ 0800 / 0 02 28 33

Freyburg

Elisabeth-Apotheke 
Oberstraße 54, 
06632 Freyburg (Unstrut)  ....... 03 44 64 / 2 90 04
Jahn-Apotheke 
Markt 3,  
06632 Freyburg (Unstrut)  ....... 03 44 64 / 2 73 65

Karsdorf

Unstrut-Apotheke 
Straße der Befreiung 1a,  
06638 Karsdorf  
OT Wetzendorf  .......................  03 44 61 / 5 70 11

Laucha

Löwen-Apotheke 
Golzener Straße 1, 06636 Laucha  
an der Unstrut  ......................... 03 44 62 / 2 03 39

Nebra

Georg-Apotheke 
Am Markt 3,  
06642 Nebra (Unstrut)  ............ 03 44 61 / 2 24 05

Bibliotheken
Freyburg (Unstrut),  
Hinter der Kirche 2  .................. 03 44 64 / 2 80 51

Nebra (Unstrut),  
Breite Straße 19  ..................... 03 44 61 / 2 22 16

Kindertagesstätten/Horte
Kindertagesstätte  
„Unstrut-Knirpse“ Nebra  ......... 03 44 61 / 2 20 01

Kindertagesstätte „Schlosszwerge“  
Burgscheidungen  .................... 03 44 62 / 2 18 00

Kindertagesstätte  
„Freundschaft“ Karsdorf  .......... 03 44 61 / 5 52 89

Kindertagesstätte  
„Glöckchen“ Laucha  ............... 03 44 62 / 2 07 09

Kindertagesstätte  
„Reinsdorfer Landzwerge“  ...... 03 44 61 / 2 27 93

Kindertagesstätte 
„Hühnerjagd“ Freyburg  ........... 03 44 64 / 2 74 75

Kindertagesstätte 
„Pittiplatsch“ Gleina  ................ 03 44 62 / 2 06 61

Kindertagesstätte „Sonnenschein“  
Freyburg  ................................. 03 44 64 / 2 82 01

Kindertagesstätte 
„Zwergenschloss“ Balgstädt  ... 03 44 64 / 2 76 84

Kindertagesstätte 
„Buddelflink“ Goseck  .............. 0 34 43 / 20 02 88

Kindertagesstätte 
„Kleine Rebläuse“ Freyburg  .... 03 44 64 / 6 68 33

Tagesmutti Ines Ballin,  
Wangener Unstrutspatzen  ...... 03 44 61 / 2 33 54

Hort Hühnerjagd Freyburg  ...... 03 44 64 / 2 72 93

Hort Laucha  .......................... 03 44 62 / 60 19 25

Hort Nebra  ....................................................... 01 
73 / 2 15 56 01Amtliche Bekanntmachungen der 
Verbandsgemeinde Unstruttal
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Amtliche Bekanntmachungen der Verbandsgemeinde Unstruttal

Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger,

nachdem sich nun auch in Deutschland über das 
Wochenende 14./15. März 2020 die Ereignisse 
überschlagen haben, sind auch wir in erster Linie 
durch die Schließungen der Kindertagesstätten 
betroffen und vor Herausforderungen gestellt.
Am Montag, den 16. März 2020 wurden unsere 
Einrichtungen auf den „Notbetrieb“ umgestellt. 
Hier möchte ich mich jetzt schon bei allen Eltern 
bedanken, dass dieser Prozess sehr ruhig und 
besonnen abgelaufen ist. Wir werden auch wei-
terhin im Einzelfall versuchen, für jedes Problem 
eine Lösung zu finden. Ihr Verständnis für die 
Gesamtsituation ist wohl noch eine gewisse Zeit 
notwendig.

Wir wollen unseren Geschäftsbetrieb 
im Rathaus nicht einstellen. Aufgrund 
der gegebenen Situation sind wir  aber 
gezwungen, den Besucherverkehr ein-
zuschränken und bitten Sie in dringen-
den Fällen telefonische Vorabsprachen 
durchzuführen.

Bitte haben Sie Verständnis, dass die ein oder an-
dere Mitteilung in unserem Amtsblatt nicht auf den 
neuesten Stand ist, dies ist leider aufgrund der ge-
genwärtigen Umstände nicht möglich.
Wir möchten Sie auf unsere Homepage verwei-
sen, auf dieser werden die Daten täglich aktua-
lisiert.
www.verbgem-unstruttal.de

Alles Gute und viel Gesundheit 
wünscht Ihnen

Jana Schumann

Bürgertelefon 
des Burgenlandkreises

Der Burgenlandkreis hat ab Mittwoch, den 11. 
März 2020, ein Bürgertelefon freigeschaltet. 
Bürgerinnen und Bürgern soll die Möglichkeit 
erhalten, ihre Fragen rund um das Corona-Vi-
rus zu stellen. Das Landratsamt möchte auf 
die zunehmenden Verunsicherungen in der 
Bevölkerung eingehen.

Telefonnummer: 03445 73 16 46 und 
03445 73 16 47

Ansprechzeiten ab Mittwoch, 
den 11. März 2020
Montags bis freitags 8 bis 18 Uhr
Samstags und sonntags 10 bis 16 Uhr

Anfragen können auch per E-Mail gestellt 
werden (buergertelefon@blk.de).
Presseanfragen werden weiterhin aus-
schließlich über pressestelle@blk.de beant-
wortet.

Amtliche Bekanntmachung

I. Öffentliche Bekanntmachung einer Allgemeinverfügung 
des Burgenlandkreises

Die folgende Allgemeinverfügung wird hiermit 
gem. § 41 Abs. 3 und 4 VwVfG i.V.m. § 1 Abs.1 S. 
1 VwVfG LSA öffentlich bekanntgegeben:

Der Burgenlandkreis erlässt auf der Grundlage 
einer Weisung des Ministeriums für Arbeit, Sozi-
ales und Integration des Landes Sachsen-Anhalt 
folgende

Allgemeinverfügung Nr. 2:

1.  Ab sofort sind im Burgenlandkreis alle Gemein-
schaftseinrichtungen gemäß § 33 Nr. 1, 2, 3 und 
5 IfSG zunächst bis zum Ablauf des 13. April 
2020 zu schließen. Gemeinschaftseinrichtun-
gen im Sinne dieser Verfügung sind sämtliche 
Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege-
stellen, Kinderhorte, öffentliche Schulen, Schu-
len in freier Trägerschaft sowie Ferienlager. Der 
Anspruch der Personensorgeberechtigten auf 
die Inanspruchnahme von Betreuungsangebo-
ten von Kindertageseinrichtungen, Horten oder 
heilpädagogischen Tagesstätten wird hiermit 
eingeschränkt.

2.  Für den Fall der Zuwiderhandlung gegen die 
Ziffer 1 dieser Allgemeinverfügung wird ein 
Zwangsgeld von 20.000 Euro angedroht.

3.  Ausnahmen von der Schließungsverfügung 
nach Ziffer 1 werden wie folgt zugelassen:

 a.  Zur Sicherstellung einer Übergangszeit, die 
es den betroffenen Personensorgeberech-
tigten ermöglicht, sich auf die Folgen der 
Schließung der Gemeinschaftseinrichtun-
gen einzustellen, sind bis zum Ablauf des 
17. März 2020 Nutzungen zu Betreuungs-
zwecken zulässig, wenn die Personensor-
geberechtigten dies entscheiden.

 b.  Für den Zeitraum vom 18. März 2020 bis 
zum Ablauf des 13. April 2020 für Gemein-
schaftseinrichtungen nach § 33 Nr. 1 und 
2 IfSG und für den Zeitraum vom 18. März 
2020 bis zum Ablauf des 3. April 2020 (letz-
ter Schultag vor den Osterferien) für Ge-
meinschaftseinrichtungen nach § 33 Nr. 3 
IfSG sind von der Schließungsverfügung 
nach Nr. 1 ausgenommen:

  aa)  betreuungsbedürftige Kinder, die das 
zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben oder behindert und auf Hilfe an-
gewiesen sind, wenn beide Erziehungs-
berechtigte des Kindes, im Fall einer 
oder eines allein Erziehungsberechtig-
ten die oder der allein Erziehungsbe-
rechtigte, zur Gruppe der unentbehr-
lichen Schlüsselpersonen gehören. 
Diese Betreuung soll erfolgen, sofern 
eine private Betreuung insbesondere 
durch Familienangehörige oder die Er-
möglichung flexibler Arbeitszeiten und 
Arbeitsgestaltung nicht gewährleistet 
werden kann,

  bb)  die zur Wahrnehmung der vorgenann-
ten Betreuungsaufgaben erforderlichen 
Beschäftigten der jeweiligen Gemein-
schaftseinrichtungen und sonstige Be-
schäftigte zur Wahrnehmung dringend 
notwendiger Dienstgeschäfte.

Schlüsselpersonen im Sinne von Buchstabe aa) 
sind Angehörige von Berufsgruppen, deren Tä-
tigkeit der Aufrechterhaltung der öffentlichen Si-
cherheit und Ordnung oder der medizinischen, 
pflegerischen oder pharmazeutischen Versorgung 
der Bevölkerung oder der Aufrechterhaltung zen-
traler Funktionen der Daseinsvorsorge oder des 
öffentlichen Lebens dienen. Dazu zählen insbe-
sondere alle Einrichtungen der Gesundheits- und 
Arzneimittelversorgung, der Pflege sowie der 
Behindertenhilfe, der Kinder- und Jugendhilfe, 
zur Gewährung sozialer Leistungen (insbeson-
dere Jobcenter, Sozialamt, Migrationsagentur, 
Wohngeldstelle, BAFöG-Stelle), des Justiz- und 
Maßregelvollzugs, der Landesverteidigung, der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließ-
lich der Behörden des Arbeits-, Gesundheits- und 
Verbraucherschutzes sowie Einrichtungen der 
nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr (Feuerwehr, 
Rettungsdienst, Katastrophenschutz), der Siche-
rung der öffentlichen Infrastruktur (Medien, Pres-
se, Telekommunikationsdienste, Energie, Wasser, 
ÖPNV, Entsorgung), der Versorgung mit Lebens-
mitteln und Hygieneartikeln (einschließlich der 
dazu erforderlichen Logistik) und der Handlungs-
fähigkeit zentraler Stellen von Staat, Justiz und 
Verwaltung.

Die Notwenigkeit der Betreuung von Kindern der 
unentbehrlichen Schlüsselpersonen ist der betref-
fenden Gemeinschaftseinrichtung durch schriftli-
che Bestätigung des jeweiligen Arbeitgebers oder 
Dienstherrn oder bei Selbständigen durch schriftli-
che Eigenauskunft nachzuweisen.

 c.  Die Schließungsverfügung nach Ziffer 1 gilt 
ferner nicht für die Bildungsgänge nach dem 
Pflegeberufegesetz, dem Altenpflegegesetz 
und dem Krankenpflegegesetz.

4.  Ausnahmen nach Ziffer 3 kommen nicht in Be-
tracht für den Fall, dass eine Gemeinschaftsein-
richtung geschlossen wurde oder geschlossen 
werden muss, weil Beschäftigte oder betreute 
Kinder positiv auf den Erreger COVID-19 (Co-
rona SARS-CoV-2) getestet wurden.

5.  Anordnungen nach Ziffer 1 dieser Verfügung 
sind gemäß § 28 Absatz 3 i.V.m. § 16 Absatz 8 
IfSG sofort vollziehbar.

6.  Diese Allgemeinverfügung gilt ab dem auf die 
Bekanntmachung folgenden Tag bis zu ihrer 
Aufhebung.
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Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch er-
hoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder 
zur Niederschrift beim Burgenlandkreis, Schön-
burger Straße 41, 06618 Naumburg einzulegen. 
Die Schriftform wird ferner durch eine E-Mail mit 
qualifizierter elektronischer Signatur an die E-Mail 
Adresse burgenlandkreis@blk.de oder durch 
eine absenderbestätigte DE-Mail an burgenland-
kreis@blk.de-mail.de erfüllt.
Gemäß § 28 Abs. 3 in Verbindung mit § 16 Abs. 
8 IfSG bzw. § 53 Abs. 4 SOG LSA haben Wider-
spruch und Anfechtungsklage gegen die vorge-
nannten Maßnahmen keine aufschiebende Wir-
kung.

Naumburg, den 16.03.2020

Götz Ulrich
Landrat

Die Allgemeinverfügung und ihre Begründung 
kann immer am
Montag:  von 08.30 bis 11.30 Uhr und von 

13.00 bis 15.00 Uhr
Dienstag:  von 08.30 bis 11.30 Uhr und von 

13.00 bis 17.30 Uhr
Mittwoch:  von 08.30 bis 11.30 Uhr und von 

13.00 bis 15.00 Uhr
Donnerstag:  von 08.30 bis 11.30 Uhr und von 

13.00 bis 15.00 Uhr
Freitag: von 08.30 bis 11.30 Uhr

im Landratsamt des Burgenlandkreises, Sekre-
tariat des Rechts- und Ordnungsamtes, Haus 2, 
Zimmer 2.202, Schönburger Straße 41, 06618 
Naumburg (Saale) eingesehen werden.

Naumburg, den 16.03.2020

Götz Ulrich 
Landrat

II. Hinweisbekanntmachung
Die o.g. Allgemeinverfügung Nr. 2 wird zudem un-
ter www.burgenlandkreis.de bekannt gemacht.

Naumburg, den 16.03.2020

Götz Ulrich 
Landrat

 Der Landrat

Amtliche Bekanntmachung
I. Öffentliche Bekanntmachung 

einer Allgemeinverfügung 
des Burgenlandkreises

Die folgende Allgemeinverfügung wird hiermit 
gem. § 41 Abs. 3 und 4 VwVfG i.V.m. § 1 Abs.1 S. 
1 VwVfG LSA öffentlich bekanntgegeben:

Der Burgenlandkreis erlässt zur Verhütung der 
Weiterverbreitung von SARS-CoV-2 Virus-Infekti-
onen folgende

Allgemeinverfügung Nr. 3:

1.  Veranstaltungen (öffentliche und nicht öffentli-
che) sowie sonstige Menschenansammlungen 
ab einer Teilnehmerzahl von 50 Personen auf 
dem Gebiet des Burgenlandkreises sind ver-
boten. Ausgenommen von dem Verbot ist das 
Betreiben von Supermärkten und sonstigen 
Versorgungseinrichtungen. Die wirtschaftliche 
Betätigung von Unternehmen und Betrieben 
bleibt unberührt.

2.  Für den Fall der Zuwiderhandlung gegen die 
Ziffer 1 dieser Allgemeinverfügung wird die An-
wendung unmittelbaren Zwangs angedroht.

3.  Die seit Montag, 16.03.2020, erlassenen 
mündlichen Einzelfallanordnungen des Bur-
genlandkreises mit dem in Ziff. 1 und 2 verfüg-
ten Inhalt werden mit dieser Allgemeinverfü-
gung bestätigt.

4.  Die am 13.03.2020 ortsüblich bekannt ge-
machte Allgemeinverfügung wird hiermit auf-
gehoben.

5.  Diese Allgemeinverfügung gilt ab dem auf 
die Bekanntmachung folgenden Tag bis ein-
schließlich 13.04.2020.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch er-
hoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder 
zur Niederschrift beim Burgenlandkreis, Schön-
burger Straße 41, 06618 Naumburg einzulegen. 
Die Schriftform wird ferner durch eine E-Mail mit 
qualifizierter elektronischer Signatur an die E-Mail 
Adresse burgenlandkreis@blk.de oder durch eine 
absenderbestätigte DE-Mail an burgenlandkreis@
blk.de-mail.de erfüllt.
Gemäß § 28 Abs. 3 in Verbindung mit § 16 Abs. 
8 IfSG bzw. § 53 Abs. 4 SOG LSA haben Wider-
spruch und Anfechtungsklage gegen die vorge-
nannten Maßnahmen keine aufschiebende Wir-
kung.

Naumburg, den 16.03.2020

Götz Ulrich
Landrat

Die Allgemeinverfügung und ihre Begründung 
kann immer am

Montag:  von 08.30 bis 11.30 Uhr und von 
13.00 bis 15.00 Uhr

Dienstag:  von 08.30 bis 11.30 Uhr und von 
13.00 bis 17.30 Uhr

Mittwoch:  von 08.30 bis 11.30 Uhr und von 
13.00 bis 15.00 Uhr

Donnerstag:  von 08.30 bis 11.30 Uhr und von 
13.00 bis 15.00 Uhr

Freitag: von 08.30 bis 11.30 Uhr

im Landratsamt des Burgenlandkreises, Sekre-
tariat des Rechts- und Ordnungsamtes, Haus 2, 
Zimmer 2.202, Schönburger Straße 41, 06618 
Naumburg (Saale) eingesehen werden.

Naumburg, den 16.03.2020

Götz Ulrich 
Landrat

II. Hinweisbekanntmachung
Die o.g. Allgemeinverfügung Nr. 2 wird zudem un-
ter www.burgenlandkreis.de bekannt gemacht.

Naumburg, den 16.03.2020

Götz Ulrich 
Landrat
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Verordnung
über Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus

SARS-CoV-2 in Sachsen-Anhalt
(SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung - SARS-CoV-2-EindV)

Vom 17. März 2020

Aufgrund des § 32 Satz 1 des Infektionschutzge-
setzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. 
Februar 2020 (BGBl. I S. 148), wird verordnet:

§ 1
Veranstaltungen

(1) Öffentliche und nichtöffentliche Veranstaltun-
gen und Ansammlungen mit mehr als 50 Teilneh-
menden dürfen vorbehaltlich des Selbstorganisa-
tionsrechts des Landtages, der Gemeinderäte, 
Verbandsgemeinderäte und Kreistage nicht statt-
finden. Das schließt grundsätzlich das Verbot von 
Versammlungen unter freiem Himmel wie De-
monstrationen ein. Diese können nach Durchfüh-
rung einer individuellen Verhältnismäßigkeitsprü-
fung durch die zuständige Versammlungsbehörde 
unter Beteiligung des zuständigen Gesundheits-
amtes zugelassen werden.

(2) Ausgenommen sind Veranstaltungen, die der 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung oder der Daseinsfür- und -vorsorge zu 
dienen bestimmt sind. Dies betrifft insbesondere 
Veranstaltungen des Verfassungsgerichts, der 
Gerichte, der Staatsanwaltschaften, anderer Be-
hörden, Stellen oder Einrichtungen, die öffent-
lich-rechtliche Aufgaben wahrnehmen.

(3) Bei öffentlichen und nichtöffentlichen Veran tal-
tungen mit weniger als 50 Teilnehmenden hat der 
Veranstalter oder die Veranstalterin Folgendes si-
cherzustellen:

1.  zwischen den Teilnehmenden wird ein Mindest-
abstand von 2 Metern eingehalten und

2.  die anwesenden Personen werden in einer An-
wesenheitsliste mit erfasst, die mindestens die 
folgenden Angaben enthalten muss: Vor- und 
Familienname, vollständige Anschrift und Tele-
fonnummer. Die Anwesenheitsliste ist vom Ver-
anstalter oder der Veranstalterin für die Dauer 
von vier Wochen nach Ende der Veranstaltung 
aufzubewahren und dem zuständigen Gesund-
heitsamt auf Verlangen vollständig auszuhändi-
gen.

§ 2
Kultur-, Freizeit-, Spiel-, Vergnügungs- 

und Prostitutionseinrichtungen

(1) Gewerbebetriebe im Sinne der Gewerbeord-
nung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
22. Februar 1999 (BGBl. I S. 202), zuletzt geän-
dert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 22. No-
vember 2019 (BGBl. I S. 1746), der folgenden 
Arten dürfen nicht für den Publikumsverkehr ge-
öffnet werden:

1.  Tanzlustbarkeiten (wie z. B. Clubs. Diskothe-
ken. Musikclubs; hierzu zählen zusätzlich auch 
Bars ohne Tanzangebot, in denen bei gewöhn-
lichem Betrieb Menschenansammlungen mit 
räumlicher Enge nicht ausgeschlossen werden 
können).

2. Messen, Ausstellungen,
3. Spezialmärkte und Jahrmärkte,
4. Volksfeste,
5. Spielhallen,
6. Spielbanken,
7. Wettannahmestellen.

Auf die Regelung des § 4 Abs. 2 wird hingewiesen.

(2) Vergnügungsstätten im Sinne der Baunut-
zungsverordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786) 
dürfen nicht für den Publikumsverkehr geöffnet 
werden.

(3) Folgende Einrichtungen oder Angebote dürfen 
unabhängig von der jeweiligen Trägerschaft und 
den Eigentumverhältnissen nicht für den Publi-
kumsverkehr geöffnet werden:
01. Theater (einschließlich Musiktheater),
02. Filmtheater (Kino),
03. Konzerthäuser und -veranstaltungsorte,
04. Museen und Gedenkstätten,
05. Ausstellungshäuser,
06.  Angebote in Soziokulturellen Zentren und Bür-

gerhäusern,
07.  Angebote der offenen Kinder- und Jugendar-

beit,
08. öffentliche Bibliotheken,
09. Planetarien,
10.  Tierparks-, Zoologische und Botanische Gär-

ten und ähnliche Freizeitangebote,
11. Spielplätze, Freizeitparks,
12. Angebote in Literaturhäusern,
13.  Badeanstalten, Schwimmbäder, einschließlich 

sog. Freizeit- und Spaßbäder sowie Heilbäder,
14. Saunas und Dampfbäder,
15.  Fitness- und Sportstudios, Rehabilitations-

sport, Indoor-Spielplätze,
16. Seniorentreffpunkte,
17.  Einrichtungen der Hochschulgastronomie der 

Studentenwerke Sachsen-Anhalt,
18.  Angebote öffentlicher und privater Bildungs-

einrichtungen bzw. vergleichbarer Einrichtun-
gen (z. B. Volkshochschulen, Musikschulen, 
Jugend- und Familienbildungsstätten und von 
Sprach- und Integrationskursen der Integrati-
onskursträger). Digitale Kommunikations- und 
Lernformen sind weiter nutzbar.

(4) Prostitutionsstätten* im Sinne des Prostituier-
tenschutzgesetzes vom 21. Oktober 2016 (BGBl. 
I S. 2372), geändert durch Artikel 57 des Gesetzes 
vom 20. November 2019 (BGBl. I S. 1626), dürfen 
nicht für den Publikumsverkehr geöffnet werden. 
Prostitutionsveranstaltungen im Sinne des Prosti-
tuiertenschutzgesetzes dürfen nicht durchgeführt 
werden.

§ 3
Gaststätten

(1) Gaststätten im Sinne des Gaststättengesetzes 
des Landes Sachsen-Anhalt vom 7. August 2014 
(GVB1. LSA S. 386, 443), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 8. Dezember 2016 
(GVB1. LSA S. 360),
1.  die keine zubereiteten Speisen für den Verzehr 

an Ort und Stelle anbieten oder
2.  die die Voraussetzungen einer Rauchergast-

stätte im Sinne des § 4 Abs. 3 des Nichtrau-
cherschutzgesetzes Sachsen-Anhalt vom 19. 
Dezember 2007 (GVB1. LSA S. 464), zuletzt 
geändert durch § 17 Abs. 2 des Gesetzes vom 
7. August 2014 (GVB1. LSA. 386, 389), erfüllen,

dürfen nicht für den Publikumsverkehr geöffnet 
werden.
(2) Speisewirtschaften, Restaurants sowie gast-

ronomische Angebote in Beherbergung betrieben 
für die Bewirtung von Übernachtungsgästen so-
wie Personalrestaurants und Kantinen dürfen nur 
unter folgenden Voraussetzungen für den Publi-
kum verkehr geöffnet werden wenn,

1.  gleichzeitig nicht mehr als 50 Personen anwe-
send sind

und

2.  die Plätze für die Gäste so angeordnet werden, 
dass ein Abstand von mindesten 2 Metern zwi-
schen den Tischen gewährleistet ist. Stehplät-
ze sind so zu gestalten, dass ein Abstand von 
mindestens 2 Metern zwischen den Gästen ge-
währleistet ist.

(3) Gaststätten im Reisegewerbe im Sinne des 
Gaststättengesetzes dürfen geöffnet werden. 
Soweit sie Plätze für Gäste vorhalten, muss ein 
Abstand von mindestens 2 Metern zwischen den 
Gästen gewährleistet sein.

§4
Ladengeschäfte des Einzelhandel

(1) Untersagt wird die Öffnung von Ladengeschäf-
ten des Einzelhandels jeder Art.
(2) Von der Schließungsverfügung nach Absatz 1 
ausgenommen sind der Lebensmittelhandel, Ge-
tränkemärkte, Banken und Sparkassen, Apothe-
ken, Drogerien, Sanitätshäuser, Optiker, Hörgerä-
teakustiker, Frisöre, Filialen der Deutschen Post 
AG, Tierbedarf, Bau- und Gartenmärkte, Groß-
handel, Tankstellen, Buchhandel, Zeitungs- und 
Zeitschriftenhandel, Wochenmärkte, der Betrieb 
von Lebensmittelhandel im Reisegewerbe, Rei-
nigungen, Waschsalons, der Online-Handel und 
Abhol- und Lieferdienste.

(3) Die zuständigen Landkreise und kreisfreien 
Städte können auf Antrag Ausnahmegenehmigun-
gen für andere für die Versorgung der Bevölkerung 
unbedingt notwendige Geschäfte erteilen, soweit 
dies im Einzelfall aus infektionsschutzrechtlicher 
Sicht vertretbar ist.

(4) Die Öffnung von Einkaufszentren und Kauf-
häusern ist nur für die in Absatz 2 genannten Aus-
nahmen sowie unter den Voraussetzungen des 
§ 3 Abs. 2 erlaubt.

§ 5
Sportstätten und Sportbetrieb

(1) Der Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen 
und privaten Sportanlagen, Schwimmbädern, wird 
untersagt.
Dies gilt sowohl für Sportanlagen im Freien als 
auch in geschlossenen Räumen (z.B. Fußball- 
und Tennishallen, Schießstände usw.).

(2) Ausnahmen von der Untersagung nach Absatz 
1 können in besonders begründeten Einzelfällen 
ausschließlich durch schriftliche Genehmigung 
des Landesverwaltungsamtes zugelassen wer-
den. Dies gilt insbesondere für
1. den Sportbetrieb von Kaderathleten in Vorberei-
tung auf die Olympischen Spiele 2020, wenn die 
beantragten Trainingseinheiten für die Vorberei-
tung zwingend erforderlich sind,
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2. den Sportbetrieb mit Tieren, soweit dieser im 
Hinblick auf das Tierwohl zwingend erforderlich 
ist.

§ 6
Einschränkung der Besuchsrechte für Kranken-
häuser, Pflege- und Behinderteneinrichtungen

(1) Besucher, die Kontaktpersonen der Kategori-
en I und II entsprechend der Definition durch das 
Robert-Koch-Institut (RKI) sind oder die sich in ei-
nem Gebiet aufgehalten haben, das vom RKI im 
Zeitpunkt des Aufenthalt als Risikogebiet ausge-
wiesen war oder innerhalb von 14 Tagen danach 
als solches ausgewiesen worden ist, dürfen inner-
halb eines Zeitraums von 14 Tagen nach Verlas-
sen dieses Gebiets folgende Einrichtungen nicht 
betreten:

1.  Einrichtungen nach § 23 Abs. 3 Nr. 1 und 3 
des Infektionsschutzgesetzes (Krankenhäuser 
sowie Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtun-
gen, in denen eine den Krankenhäusern ver-
gleichbare medizinische Versorgung erfolgt),

2.  vollstationäre Einrichtungen der Pflege gemäß 
§ 71 Ab . 2 des Elften Buches Sozialgesetzbuch 
vom 26. Mai 1994 (BGBl. I S. 1014, 1015), zu-
letzt geändert durch Artikel 2a des Gesetzes 
vom 4. März 2020 (BGBl. I S. 437),

3.  Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen 
im Sinne des § 2 Abs. 1 des Neunten Buches 
Sozialgesetzbuch vom 23. Dezember 2016 
(BGBl. I S. 3234), zuletzt geändert durch Arti-
kel 8 des Gesetzes vom 14. Dezember 2019 
(BGBl. I S. 2789), in denen Leistungen der Ein-
gliederungshilfe über Tag und Nacht erbracht 
werden.

4.  Werkstätten für behinderte Menschen im Sinne 
der §§ 219 ff. des Neunten Buches Sozialge-
setzbuch.

5.  Anbieterverantwortete Wohngemeinschaften im 
Sinne des § 4 des Wohn- und Teilhabegesetz 
vom 17. Februar 2011 (GVB1. LSA S. 136).

Die Definition der Kontaktpersonen der Kategori-
en I und II ist unter https://www.rki.de/DE/Content/
InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/
Management.html abrufbar.

Die jeweils geltenden Risikogebiete sind unter-
www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Co-
ronavirus/Risikogebiete.html tagesaktuell ab-
rufbar. Eine kurzzeitige Anwesenheit, z. B. im 
Rahmen einer Durchreise, gilt nicht als Aufenthalt 
nach Satz 1, selbst wenn es dabei etwa bei einem 
Tankvorgang, einer Kaffeepause oder eine Toi-
lettengang zu einem kurzzeitigen Kontakt mit der 
dortigen Bevölkerung gekommen ist.

(2) In den Einrichtungen nach Absatz 1 Nr. 1 dürfen 
Patientinnen und Patienten nur einen Besucher 
pro Tag für je eine Stunde empfangen, allerdings 
nicht von Menschen mit Atemwegsinfektionen. 
Für die Universitätskliniken Halle und Magdeburg 
gilt ein generelles Besuchsverbot.

(3) In den Einrichtungen nach Absatz 1 Nrn. 2 bis 
4 dürfen Bewohnerinnen und Bewohner nur einen 
Besucher pro Tag für je eine Stunde empfangen, 
allerdings nicht von Kindern unter 16 Jahren oder 
von Menschen mit Atemwegsinfektionen.

(4) Die Einrichtungen können, ggf. auch unter Auf-
lagen, Ausnahmen zulassen, wenn ein besonde-
res berechtigte Interesse vorliegt. Ein berechtigtes 
Intererre kann insbesondere aus medizinischen 
oder ethisch-sozial Gründen bestehen (z. B. Früh-
geborene, für Kinderstationen, Palliativpatienten).

§ 7
Werkstätten für Menschen mit Behinderungen

(1) Werkstätten für behinderte Menschen im Sin-
ne der §§ 219 ff. SGB IX dürfen nicht mehr von 
denjenigen Menschen mit Behinderungen betre-
ten werden,

1.  die sich im stationären Wohnen bzw. in beson-
deren Wohnformen befinden,

2.  die bei Erziehungberechtigen oder ihren Eltern 
wohnen und deren Betreuung sichergestellt ist 
oder

3.  die alleine oder in Wohngruppen wohnen und 
sich selbst versorgen können oder eine Betreu-
ung erhalten.

(2) Von diesem Betretungsverbot ausgenommen 
sind diejenigen Menschen mit Behinderungen, die 
eine tagesstrukturierende Maßnahme benötigen.

§ 8
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 18. März 2020 in Kraft. 
Sie tritt mit Ablauf des 19. April 2020 außer Kraft.

Magdeburg, den 17. März 2020.

Die Landesregierung
Sachsen-Anhalt

Tierärztlicher  
Bereitschaftsdienstplan
28. – 29.03.2020 
Dr. Reglich  Freyburg, Schleberoda 12, 

Telefon 034464-26371 
o. 0171-6348646

04. – 05.04.2020 
TÄ Bendix  Memleben, Freiheit 10, 

Telefon 0173-9065487
10. – 13.04.2020 
TÄ Siebert  Bad Bibra, 

Unter den Bergen 43, 
Telefon 034465-70030 o. 
0170-5265614

18. – 19.04.2020 
TA Heinicke  Wetzendorf, Lange Gasse 14, 

Telefon 0172-9826468
25. – 26.04.2020 
Dr. Reglich  Freyburg, Schleberoda 12, 

Telefon 034464-26371 
o. 0171-6348646

Fundbüro der 
Verbandsgemeinde Unstruttal
Markt 1
Ordnungsamt, Zimmer 101, Frau Wolf
06632 Freyburg (Unstrut)
Tel. 034464-30032
www.verbgem-unstruttal.de

Jeder kennt diesen Schreckmoment, in dem man 
bemerkt, dass der Schlüssel oder das geliebte 
Handy etc. verschwunden ist. Häufig fängt dann 
die große Suche an, doch nur Wenige schauen 
bei dem nächstgelegenen Fundbüro vorbei – und 
so warten zahlreiche Dinge bei uns auf ihre Besit-
zerinnen oder Besitzer.

Sollten Sie Ihr verlorenes Utensil hier entdeckt ha-
ben, dann rufen Sie bitte unter der Telefonnummer 
034464 / 30032 an oder besuchen Sie uns zu den 
Öffnungszeiten an der o.g. Anschrift.

Neues aus dem 
Einwohnermeldeamt

Das Einwohnermeldeamt der Verbands- 
gemeinde Unstruttal in Freyburg (Unstrut), 
Markt 1, hat am folgenden Samstagm in der 
Zeit von 9:00 bis 12:00 Uhr geöffnet:
09.05.2020

Ihr Einwohnermeldeamt

Sprechzeiten des Standesamtes
Markt 1, 06632 Freyburg (Unstrut)

Sprechzeiten:
Dienstag     9.00 – 12.00 Uhr und  

13.00 – 17.30 Uhr
Donnerstag     9.00 – 12.00 Uhr und  

13.00 – 16.00 Uhr

nur nach telefonischer Vereinbarung 
Tel. 03 44 64 / 3 00 34

Böttcher, Standesbeamtin
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Redaktionstermine 2020
Amtsblatt der Verbandsgemeinde Unstruttal
Erscheinungsdaten/Redaktionsschluss 
für das Jahr 2020

Ausgabe 
04/2020

Redaktionsschluss: Do., 16.04.2020     

Erscheinungstag: Do., 30.04.2020

Ausgabe 
05/2020

Redaktionsschluss: Fr., 15.05.2020

Erscheinungstag: Fr., 29.05.2020

Ausgabe 
06/2020

Redaktionsschluss: Fr., 12.06.2020

Erscheinungstag: Fr., 26.06.2020

Ausgabe 
07/2020

Redaktionsschluss: Fr., 17.07.2020

Erscheinungstag: Fr., 31.07.2020

Ausgabe 
08/2020

Redaktionsschluss: Fr., 14.08.2020

Erscheinungstag: Fr., 28.08.2020

Ausgabe 
09/2020

Redaktionsschluss: Fr., 13.09.2020

Erscheinungstag: Fr., 27.09.2020

Ausgabe 
10/2020

Redaktionsschluss: Fr., 16.10.2020

Erscheinungstag: Fr., 31.10.2020

Ausgabe 
11/2020

Redaktionsschluss: Fr., 13.11.2020

Erscheinungstag: Fr., 27.11.2020

Ausgabe 
12/2020

Redaktionsschluss: Mi., 09.12.2020

Erscheinungstag: Mi., 23.12.2020

Änderungen vorbehalten!

Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt e.V.
Hotline Pflegerechtsberatung 
Steinbockgasse 1, 06108 Halle (Saale)

Hotline Pflegerechtsberatung

Die Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt e. V. in-
formiert und berät Pflegebedürftige und ihre An-
gehörigen am Telefon, per Mail oder schriftlich 
kostenfrei, kompetent und unabhängig über ihre 
Rechte je nach Pflegesituation und individueller 
Lebenslage.
kostenfreie Hotline: (0800) 100 37 11
telefonische Beratungszeiten: 
Mo., Do. und Fr. von 9 Uhr bis 12 Uhr
Di. von 14 Uhr bis 18 Uhr
E-Mail: pflegerechtsberatung@vzsa.de; 
Postanschrift: Steinbockgasse 1, 06108 Halle (S.)

Gefördert durch das Ministerium für Arbeit, Sozia-
les und Integration des Landes Sachsen-Anhalt

Straßensperrrungen
Vollsperrung der Landestraße L 205, Ortslage 
Naumburg, Hallesche Straße, zwischen Bahnvia-
dukt (Agrarmarkt) und Zufahrt Wertstoffhof, in der 
Zeit vom 24.02.2020 bis voraussichtlich 18.12.2020 
wegen Kanal- und Straßenbauarbeiten im Auftrag 
des Abwasserzweckverbandes. Die Umleitung des 
Verkehrs erfolgt ab Naumburg über die B 180 – 
Kreisverkehr Nißmitz – B 176 / B 180, OU Freyburg 
– L 207 – L 205 Naumburg/Henne – und zurück.

Vollsperrung der Kreisstraße K2641 vom Abzweig 
B180 bis Müncheroda in der Zeit vom 16.03.2020 
bis voraussichtlich 19.06.2020 wegen Straßenbau-
arbeiten.
Die Umleitung des Verkehrs erfolgt über die 
B180-Gleina-Ortsverbindungsstraße nach Münche- 
roda und zurück.

Prüfung der Standsicherheit 
von Grabsteinen
In diesem Jahr wird durch das Ordnungsamt die 
Standsicherheit von Grabsteinen auf den Friedhö-
fen der Verbandsgemeinde geprüft.
Interessierte Bürgerinnen und Bürger können gern 
der Prüfung beiwohnen.

Folgende Termine sind dafür vorgesehen. 
(Die angegebenen Uhrzeiten sind Richtwerte!)

Mittwoch 15.04.2020
08:30 Friedhof Kleinwangen
09:30 Friedhof Großwangen
10:30 Friedhof Nebra (U.)

Montag 20.04.2020
08:30 Friedhof Reinsdorf
10:00 Friedhof Karsdorf
11:30 Friedhof Wetzendorf
13:00 Friedhof Wennungen

Mittwoch 22.04.2020
08:30 Friedhof Tröbsdorf
09:30 Friedhof Burgscheidungen
11:00 Friedhof Kirchscheidungen
13:00 Friedhof Dorndorf

Mittwoch 29.04.2020
08:30 Friedhof Dietrichsroda
09:30 Friedhof Hirschroda
11:00 Friedhof Balgstädt
13:00 Friedhof Größnitz

Montag 04.05.2020
08:30 Friedhof Gleina
10:00 Friedhof Müncheroda
11:00 Friedhof Baumersroda
13:00 Friedhof Ebersroda
14:00 Friedhof Schleberoda

Montag 11.05.2020
08:30 Friedhof Freyburg (U.)

Mittwoch 13.05.2020
08:30 Friedhof Zeuchfeld
09:30 Friedhof Goseck
11:30 Friedhof Markröhlitz
13:00 Friedhof Pödelist

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag

Beck
SB Friedhofsverwaltung

Gemeinde Balgstädt

Sprechzeiten der  
Gemeinde Balgstädt
Ort:  Am Schloß 20, 06632 Balgstädt

Bürgermeistersprechstunde:
Herr Krause 0173 / 3 62 41 09
nach telefonischer Vereinbarung

Stadt Freyburg (Unstrut)

Sprechzeiten der Stadt 
Freyburg (Unstrut)
Ort:  Rathaus, Zimmer 110,  

Markt 1, 06632 Freyburg (Unstrut)

Sekretariat:
Frau Conrad:  03 44 64 / 3 00-10
Bitte nur telefonische Anfragen während der 
Sprechzeiten.
Dienstag     9.00 - 12.00 Uhr u.  

13.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag     9.00 - 12.00 Uhr u.  

13.00 - 16.00 Uhr
Freitag    9.00 - 12.00 Uhr
Bürgermeistersprechstunde:
Herr Mänicke nach Vereinbarung
Gemeinderatssprechstunde:
Dienstag 17.00-18.00 Uhr, Zimmer 110
Es können auch Termine bei Frau Conrad 
(Tel. 03 44 64 / 3 00 10) vereinbart werden.

Sprechzeiten Notar Hisecke 
in Freyburg (Unstrut)
Der Notar Herr Hisecke führt in der
Bibliothek Freyburg (Unstrut), 
Hinter der Kirche 1
Sprechstunden durch.
 
Für das Jahr 2020 sind diese wie folgt:
Notariat Hisecke:
03.04.2020 08.05.2020 12.06.2020 
10.07.2020 14.08.2020 11.09.2020 
09.10.2020 13.11.2020 11.12.2020

Uhrzeit:  09.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Mänicke, Bürgermeister

Sprechzeiten Notar Baron von der 
Trenck in Freyburg (Unstrut)
Der Notar Baron von der Trenck führt im
ANISIUM der Winzervereinigung
Sprechstunden durch.
 
Für das Jahr 2020 sind diese wie folgt:
22.04.2020 20.05.2020 17.06.2020
22.07.2020 19.08.2020 23.09.2020
21.10.2020 18.11.2020 09.12.2020

Die Sprechtage finden jeweils mittwochs in der 
Zeit von 13.00 bis 18.00 Uhr statt.
Terminvereinbarungen können über das Notariat 
in Naumburg 03445/26143 in der Zeit von 08.00 
Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
(Mo.-Do.) und 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 
Uhr bis 16.00 Uhr (Fr.) vorgenommen werden.

Mänicke, Bürgermeister

Leser-service
Telefon: 0345 565 5454



Amtsblatt Ausgabe 03/2020 (27.03.2020)9

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Freyburg (Unstrut)

Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 10 „Nördliche Merseburger Straße“ 
nach § 13b BauGB 

Der Gemeinderat der Stadt Freyburg (Unstrut) hat 
am 18.02.2020 in öffentlicher Sitzung den Bebau-
ungsplan Nr. 10 nach § 13b BauGB „Nördliche 
Merseburger Straße“ in der Fassung vom Januar 
2020 bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) 
und den textlichen Festsetzung (Teil B) als Sat-
zung beschlossen. Die Begründung nebst Anla-
gen wurde gebilligt.

Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 
3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Mit dieser 
Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 10 
in Kraft.

Der Bebauungsplan wird mit der Begründung ein-
schließlich Anlagen in der Verbandsgemeinde Un-
struttal, Markt 1, 06632 Freyburg (Unstrut), Zim-
mer 206 während der Dienststunden 
Montag  08.00 – 12.00 Uhr und 

13.00 – 15.00 Uhr
Dienstag  08.00 – 12.00 Uhr und 

14.00 – 18.00 Uhr
Mittwoch  08.00 – 12.00 Uhr und 

13.00 – 15.00 Uhr
Donnerstag  08.00 – 12.00 Uhr und 

13.00 – 16.00 Uhr
Freitag 08.00 - 12.00 Uhr

unbefristet bereitgehalten. Ebenso werden die 
Satzungsunterlagen auf der Internetseite der Ver-
bandsgemeinde Unstruttal zur Möglichkeit der 
dauerhaften Einsichtnahme eingestellt. Auf Ver-
langen wird über den Inhalt des Bebauungsplanes 
Auskunft gegeben.

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung 
der Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften und von Mängeln der Abwägung sowie 
die Rechtsfolgen des

§ 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. Unbeacht-
lich werden demnach:

1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften,

2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und 
des Flächennutzungsplans und

3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Ver-
bandsgemeinde Unstruttal geltend gemacht wor-
den sind. Dabei ist der Sachverhalt, der die Verlet-
zung oder den Mangel begründen soll, darzulegen 
(§ 215 Abs. 1 BauGB).

Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 
3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. 
Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für 
nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Ver-
mögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei 
Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem 
die Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fäl-
ligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 

Freyburg (Unstrut), den 13.03.2020

Mänicke
Bürgermeister

 

 
 
Kartengrundlage: 
Auszug aus der Topographischen Karte des Landesamt für Vermessung und  
Geoinformation Sachsen-Anhalt © GeoBasis-DE / LVermGeo LSA, [2019, B22-8010579]. 
 

Bebauungsplan Nr. 10  
„Nördliche Merseburger Straße“ 
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Gemeinde Gleina

Sprechzeiten der 
Gemeinde Gleina
Ort: Hauptstraße 47, 06632 Gleina

Sekretariat:  Frau Rühlmann  
03 44 62 / 2 04 89

Bitte nur telefonische Anfragen während der 
Sprechzeiten.
Dienstag   9.00 – 12.00 Uhr 

15.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag  9.00 – 13.00 Uhr
Bürgermeistersprechstunde:
Herr Blankenburg: 03 44 62 / 2 04 89
nach telefonsicher Vereinbarung

Gemeinde Goseck

Sprechzeiten der  
Gemeinde Goseck

Ort:  Neue Straße 1 (ehem. Rittergut), 
06667 Goseck OT Markröhlitz

Bürgermeistersprechstunde:
Herr Panse:  0171 / 1 76 90 10
Bitte nur telefonische Anfragen.

Gemeinde Karsdorf

Sprechzeiten der  
Gemeinde Karsdorf

Ort:  Bürgerhaus, Poststraße 1,  
06638 Karsdorf

Sekretariat: 03 44 61 / 5 52 36
Dienstag     9.00 - 12.00 Uhr u.  

13.30 - 17.30 Uhr
Donnerstag  13.00 - 15.30 Uhr

Während der Sprechzeiten nur telefonisch 
erreichbar.

Stadt Laucha
an der Unstrut

Sprechzeiten der 
Stadt Laucha a.d. Unstrut

Ort:  Rathaus, Markt 1,  
06636 Laucha an der Unstrut

Sekretariat:
Frau Thomas: 03 44 62 / 7 00 22
Bitte nur telefonische Anfragen während der 
Sprechzeiten.
Montag   8.00 - 12.00 Uhr
Dienstag   8.30 - 12.00 Uhr,  
 12.30 - 18.00 Uhr
Mi./Do.   8.30 - 12.00 Uhr,  
 12.30 - 15.00 Uhr
Freitag   8.00 - 12.00 Uhr

Bereitschaft Stadthof: 0174 / 2 13 81 29

 

Stadt Laucha an der Unstrut
Der Bürgermeister

Ausschreibung 
Lauchaer Weinprinzessin 

Die Amtszeit der Weinprinzessin Florence Schnei-
der endet in diesem Jahr.

Für sie wird für die nachfolgende Periode 2020 – 
2022 eine Nachfolgerin gesucht.
Interessierte junge Frauen können sich bei der 
Stadt Laucha an der Unstrut für dieses Amt be-
werben.
Die Bewerberin sollte kontaktfreudig sein und mit 
viel Engagement die einheimischen Weine und 
die Stadt Laucha an der Unstrut mit ihren Ortstei-
len repräsentieren können. Die damit verbundene 
Tradition soll dem Publikum bei den vielfältigen 
Veranstaltungen in unseren Orten und Weingü-
tern näher gebracht werden.
Die Amtszeit beträgt zwei Jahre.

Ihre schriftliche Bewerbung mit Lichtbild richten 
Sie bitte bis zum

15. Mai 2020

an die Stadt Laucha an der Unstrut, Markt 1, 
06636 Laucha an der Unstrut, mit dem Kennwort 
„Lauchaer Weinprinzessin“.

Laucha an der Unstrut, 28.02.2020

Bilstein
Bürgermeister

Stadt Nebra (Unstrut)

Sprechzeiten der 
Stadt Nebra  (Unstrut)

Ort:  Ort: Rathaus, Promenade 13, 06642 
Nebra (Unstrut)

Sekretariat & Stadtinformation:
Frau Nitzschker:  03 44 61 / 2 20 16
Dienstag  9.30 - 18.00 Uhr
Mittwoch  9.30 - 14.30 Uhr
Donnerstag  9.30 - 16.00 Uhr

Bürgermeistersprechstunde:
Frau Scheschinski: 03 44 61 / 2 21 01

Rathaus:
Dienstag  10.00 - 12.00 u.  
 16.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag  16.00 - 18.00 Uhr

 

Sprechtage des Notars 
Stephan Baron von der Trenck in 
Nebra (Unstrut)
An folgenden Tagen finden im Beratungsraum der 
Stadt Nebra (Unstrut), Promenade 13 a, die Sprech-
tage des Notars Stephan Baron von der Trenck statt. 
Termine können über das Notariat in Naumburg un-
ter 03445/26143 telefonisch vereinbart werden.

15.04.2020 29.04.2020 13.05.2020
27.05.2020 10.06.2020 24.06.2020
15.07.2020 29.07.2020 12.08.2020
26.08.2020 16.09.2020 30.09.2020
14.10.2020 28.10.2020 11.11.2020
25.11.2020 16.12.2020 30.12.2020

Uhrzeit: 13.00 – 18.00 Uhr

Scheschinski
Bürgermeisterin

anzeigen-Service

Telefon: 
0345 565 2266
Mo. – Fr. 6 – 19 Uhr  
Sa. 6 – 14 Uhr

filmreif
Aktuelle Filmkritiken 
immer donnerstags 
in Ihrem Naumburger 
Tageblatt

Leser-service
Telefon: 0345 565 5454
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Mülltermine
Hausmüll 

Freitag, 27.03.2020
Burgscheidungen, Karsdorf, Kirch-
scheidungen, Reinsdorf, Tröbsdorf, 
Wennungen, Wetzendorf

Montag, 30.03.2020
Großwangen

Dienstag, 31.03.2020
Balgstädt, Burkersroda, Dietrichsroda, 
Größnitz, Hirschroda, Laucha, Plöß-
nitz, Städten

Donnerstag, 02.04.2020
Goseck

Freitag, 03.04.2020
Freyburg, Freyburg Neuenburg, 
Nißmitz

Dienstag, 07.04.2020
Kleinwangen, Nebra

Mittwoch, 08.04.2020
Baumersroda, Dobichau, Dorndorf, 
Ebersroda, Gleina, Laucha Flugplatz, 
Müncheroda, Pödelist, Schleberoda, 
Weischütz, Zeuchfeld, Zscheiplitz

Donnerstag, 09.04.2020
Burgscheidungen, Karsdorf, Kirch-
scheidungen, Markröhlitz, Reinsdorf, 
Tröbsdorf, Wennungen, Wetzendorf

Dienstag, 14.04.2020
Großwangen

Mittwoch, 15.04.2020
Balgstädt, Burkersroda, Dietrichsroda, 
Größnitz, Hirschroda, Laucha, Plöß-
nitz, Städten

Freitag, 17.04.2020
Freyburg, Freyburg Neuenburg, Go-
seck, Nißmitz

Dienstag, 21.04.2020
Kleinwangen, Nebra

Mittwoch, 22.04.2020
Baumersroda, Dobichau, Dorndorf, 
Ebersroda, Gleina, Laucha Flugplatz, 
Müncheroda, Pödelist, Schleberoda, 
Weischütz, Zeuchfeld, Zscheiplitz

Donnerstag, 23.04.2020
Markröhlitz

Freitag, 24.04.2020
Burgscheidungen, Karsdorf, Kirch-
scheidungen, Reinsdorf, Tröbsdorf, 
Wennungen, Wetzendorf

Montag, 27.04.2020
Großwangen

Dienstag, 28.04.2020
Balgstädt, Burkersroda, Dietrichsroda, 
Größnitz, Hirschroda, Laucha, Plöß-
nitz, Städten

Donnerstag, 30.04.2020
Goseck

Bioabfall 

Freitag, 27.03.2020
Freyburg (außer Niersteiner Straße, 
Nordstraße, Weinbergstraße), Frey-
burg Neuenburg, Nißmitz

Montag, 30.03.2020
Nebra (Karl-Liebknecht-Straße, Ro-
sa-Luxemburg-Straße, Wetzendorfer 
Straße)

Dienstag, 31.03.2020
Nebra (außer Karl-Liebknecht-Straße, 
Rosa-Luxemburg-Straße, Wetzendor-
fer Straße)

Mittwoch, 01.04.2020
Baumersroda, Dobichau, Ebersroda, 
Gleina, Müncheroda, Pödelist, Schle-
beroda, Zeuchfeld
Donnertag, 02.04.2020
Burgscheidungen, Großwangen, 
Kirchscheidungen, Kleinwangen, 
Tröbsdorf, Wennungen

Freitag, 03.04.2020
Karsdorf, Markröhlitz, Reinsdorf, 
Wetzendorf

Dienstag, 07.04.2020
Burkersroda, Dietrichsroda, Laucha, 
Plößnitz

Mittwoch, 08.04.2020
Freyburg (Niersteiner Straße, Nord-
straße, Weinbergstraße)

Donnerstag, 09.04.2020
Balgstädt, Dorndorf, Goseck, Größ-
nitz, Hirschroda, Laucha Flugplatz, 
Städten, Weischütz, Zscheiplitz

Sonnabend, 11.04.2020
Freyburg (außer Niersteiner Straße, 
Nordstraße, Weinbergstraße), Frey-
burg Neuenburg, Nißmitz

Dienstag, 14.04.2020
Nebra (Karl-Liebknecht-Straße, Ro-
sa-Luxemburg-Straße, Wetzendorfer 
Straße)

Mittwoch, 15.04.2020
Nebra (außer Karl-Liebknecht-Straße, 
Rosa-Luxemburg-Straße, Wetzendor-
fer Straße)

Donnerstag, 16.04.2020
Baumersroda, Dobichau, Ebersroda, 

Gleina, Müncheroda, Pödelist, Schle-

beroda, Zeuchfeld

Freitag, 17.04.2020

Burgscheidungen, Großwangen, 

Kirchscheidungen, Kleinwangen, 

Tröbsdorf, Wennungen

Sonnabend, 18.04.2020

Karsdorf, Markröhlitz, Reinsdorf, 

Wetzendorf

Dienstag, 21.04.2020

Burkersroda, Dietrichsroda, Laucha, 

Plößnitz

Mittwoch, 22.04.2020

Freyburg (Niersteiner Straße, Nord-

straße, Weinbergstraße)

Donnerstag, 23.04.2020

Balgstädt, Dorndorf, Goseck, Größ-

nitz, Hirschroda, Laucha Flugplatz, 

Städten, Weischütz, Zscheiplitz

Freitag, 24.04.2020

Freyburg (außer Niersteiner Straße, 

Nordstraße, Weinbergstraße), Frey-

burg Neuenburg, Nißmitz

Montag, 27.04.2020

Nebra (Karl-Liebknecht-Straße, Ro-

sa-Luxemburg-Straße, Wetzendorfer 

Straße)

Dienstag, 28.04.2020

Nebra (außer Karl-Liebknecht-Straße, 

Rosa-Luxemburg-Straße, Wetzendor-

fer Straße)

Mittwoch, 29.04.2020

Baumersroda, Dobichau, Ebersroda, 

Gleina, Müncheroda, Pödelist, Schle-

beroda, Zeuchfeld

Donnerstag, 30.04.2020

Burgscheidungen, Großwangen, 

Kirchscheidungen, Kleinwangen, 

Tröbsdorf, Wennungen

Gelbe Tonne 

Freitag, 27.03.2020

Freyburg, Freyburg Neuenburg

Mittwoch, 01.04.2020

Goseck, Markröhlitz

Freitag, 03.04.2020

Burkersroda, Dietrichsroda

Montag, 06.04.2020

Dobichau, Pödelist

Mittwoch, 08.04.2020
Karsdorf, Reinsdorf, Wetzendorf

Dienstag, 14.04.2020
Großwangen, Kleinwangen

Mittwoch, 15.04.2020
Nebra
Donenrstag, 16.04.2020
Burgscheidungen, Kirchscheidungen, 
Tröbsdorf

Montag, 20.04.2020
Balgstädt, Dorndorf, Größnitz, 
Hirschroda, Laucha Flugplatz, Münch-
eroda, Plößnitz, Städten, Weischütz, 
Wennungen

Dienstag, 21.04.2020
Laucha

Mittwoch, 22.04.2020
Baumersroda, Ebersroda, Gleina, 
Nißmitz, Schleberoda, Zeuchfeld, 
Zscheiplitz

Dienstag, 28.04.2020
Freyburg, Freyburg Neuenburg

Blaue Tonne 

Montag, 30.03.2020
Großwangen, Kleinwangen, Nebra, 
Reinsdorf

Dienstag, 31.03.2020
Burgscheidungen, Karsdorf, Kirch-
scheidungen, Tröbsdorf, Wennungen, 
Wetzendorf

Montag, 06.04.2020
Balgstädt, Burkersroda, Dietrichsro-
da, Dorndorf, Größnitz, Hirschroda, 
Laucha Flugplatz, Müncheroda, Plöß-
nitz, Städten, Weischütz

Dienstag, 07.04.2020
Laucha

Mittwoch, 08.04.2020
Baumersroda, Ebersroda, Gleina, 
Nißmitz, Schleberoda, Zeuchfeld, 
Zscheiplitz

Dienstag, 21.04.2020
Freyburg, Freyburg Neuenburg, Go-
seck, Markröhlitz

Montag, 27.04.2020
Dobichau, Pödelist

Mittwoch, 29.04.2020
Großwangen, Kleinwangen, Nebra, 
Reinsdorf

Donnerstag, 30.04.2020
Burgscheidungen, Karsdorf, Kirch-
scheidungen, Tröbsdorf, Wennungen, 
Wetzendorf
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herzlich zum Geburtstag!

Hinweise zur Veröffentlichung von Geburtstagen  
im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Unstruttal
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
seit dem 1. November 2015 gilt in Deutschland das neue Bundesmeldege-
setz. Mit der Änderung der Zuständigkeiten wurden durch das Bundesmelde-
gesetz die 16 Ländergesetze der Bundesländer abgelöst und vereinheitlicht.
Allerdings hat diese Gesetzesänderung auch Auswirkungen auf unsere Be-
kanntgabe von Geburtstagen im Amtsblatt. Seit November 2015 dürfen nur 
noch Geburtstagsjubiläen ab dem 70. Geburtstag und danach nur noch zu 
runden Jubiläen wie 75., 80., 85., 90., 95. und 100.veröffentlicht werden.

Um unseren Lesern des Amtsblattes weiterhin einen umfangreichen Geburts-
tagsservice zu bieten, bitten wir alle künftigen Geburtstagsjubilare, die sich 
auch zum 60., 65. und ab dem 70. Geburtstag jährlichüber eine Gratulation 
im Amtsblatt freuen würden, uns ihren Geburtstag mitzuteilen.

Bitte nutzen Sie dafür den nebenstehenden Vordruck. Dieser Vordruckkann 
per Post, Fax oder per E-Mail gesendet werden.Bitte senden Sie uns recht-
zeitig die Einverständniserklärung zu, mindestens acht Wochen vor Ihrem 
Geburtstag.

Anschrift:   Verbandsgemeinde Unstruttal 
S. Fuchs 
Markt 1, 06632 Freyburg (Unstrut) 
E-Mail: s.fuchs@verbgem-unstruttal.de 
Fax:  03 44 64 / 3 00 60

Einverständniserklärung
Hiermit gebe ich mein Einverständnis  

zur Veröffentlichung meines Namens und  
meiner Geburtsdaten im Amtsblatt der  

Verbandsgemeinde Unstruttal.

Vorname  Geburtsdatum

Nachname

Telefonnummer

Ort, Datum

Unterschrift

Gemeinde Balgstädt
Buddrus, Ursula 24.04., 75 J.
Krause, Erika 24.04. 70 J. 
Krawetzke, Helmut 03.04. 70 J.

Gemeinde Balgstädt
OT Burkersroda
Kamella, Ruth 15.04. 80 J.

Gemeinde Balgstädt
OT Dietrichsroda
Kühnel, Gertrud 03.04. 75 J.
Frenzel, Bernd 27.04. 77 J.

Gemeinde Balgstädt
OT Hirschroda
Herzog, Peter 30.03. 70 J.

Gemeinde Balgstädt
OT Städten
Gesch, Brunhilde 27.03. 80 J.

Stadt Freyburg(Unstrut)
Litzkow, Nelda 27.03. 80 J.
Naumburg, Joachim 28.03. 70 J.
Reichert, Ekkehard 30.03. 70 J.
Ligendza, Roland 02.04. 70 J.
Haak, Siegfried 03.04. 70 J.
Böhme, Rita 05.04. 90 J.
Böhm, Helga 07.04. 70 J.
Andrae, Ursula  08.04. 80 J.
Dr. Krug, Karl 09.04. 90 J.
Tittelbach, Gretel 09.04. 85 J.
Rudolph, Herbert 11.04. 75 J.
Eberhardt, Inge 12.04. 80 J.
Hetzschold, Hans Dieter 12.04. 73 J.
Heydenreich, Peter 15.04. 80 J.

Doerk, Hans-Günther 16.04. 80 J.
Teuscher, Hans-Joachim 17.04. 93 J.
Bertling, Martin 19.04. 76 J.
Köppel, Werner 26.04. 70 J.
Piechowski, Boleslaw 27.04. 75 J.
Benz, Lianne 29.04. 85 J.
Eckardt, Sylvia 29.04. 70 J.
Kunath, Peter 26.04. 70 J.

Stadt Freyburg(Unstrut)
OT Schleberoda
Böswetter, Waltraud 29.03. 70 J.

Gemeinde Gleina
OT Baumersroda
Sawall, Egbert 12.04. 70 J.
Bieniossek, Heinz 20.04. 80 J.

Gemeinde Gleina
OT Ebersroda
Winter, Karin 27.03. 75 J.

Gemeinde Goseck
Kaus, Adolf 12.04. 80 J.

Gemeinde Goseck
OT Markröhlitz
Krümmling, Dieter 15.04. 80 J.
Fritzsche, Regina 11.04. 80 J.

Gemeinde Karsdorf
Tittmann, Christa 13.04. 70 J.
Haferburg, Gisela 18.04. 80 J.
Löffler, Frank 24.04. 70 J.
Butthoff, Gertrud 26.04. 85 J.
Klingner, Frank 10.04. 70 J.

Gemeinde Karsdorf
OT Wetzendorf
Bluhm, Manfred 15.04. 85 J.
Rehschuh, Edeltraud 19.04. 80 J.
Tänzer, Erika 29.03. 80 J.

Stadt Laucha an der Unstrut
Straub, Annegret 31.03. 70 J.
Husung, Renate 02.04. 70 J.
Bieling, Erich 03.04. 80 J.
Eschberger, Klaus 05.04. 80 J.
Marx, Gudrun 09.04. 70 J.
Schulze, Erika 09.04. 80 J.
Strach, Sigrid 12.04. 90 J.
Schwarz, Werner 18.04. 80 J.
Loose, Hans 19.04. 70 J.
Philipp, Anna 21.04. 80 J.
Nichterwitz, Klaus-Jürgen 23.04. 75 J.
Erfurt, Rudolf 05.04. 80 J.

Stadt Laucha an der Unstrut
OT Dorndorf
Scholz, Kurt 14.04. 85 J.

Stadt Laucha an der Unstrut
OT Kirchscheidungen
Scholz, Regina 18.04. 80 J.
Krawetzke, Ingrid 23.04. 80 J.
Rinkleib, Siegrid 28.03. 70 J.

Stadt Nebra (Unstrut)

Mlynek, Klaus-Peter 31.03. 75 J.

Knoblauch, Helmut 01.04. 70 J.

Schütz, Gerda 01.04. 80 J.

Sachse, Renate 02.04. 70 J.

Bortloff, Hans-Peter 04.04. 80 J.

Witzel, Oslinde 05.04. 80 J.

Bude, Sigfried 08.04. 75 J.

Pschribülla, Brigitte 08.04. 80 J.

Baudisch, Helmut 12.04. 75 J.

Zeppan, Hannelore 15.04. 80 J.

Hecht, Ingrid 21.04. 85 J.

Habel, Manfred 25.04. 70 J.

Kirschke, Johanna 27.04. 80 J.

Hecht, Ursula 27.03. 85 J.

Stadt Nebra (Unstrut)

OT Großwangen

Wagner, Gerhard 18.04. 85 J.

Krüger, Ulrich 27.03. 70 J.

Stadt Nebra (Unstrut)

OT Reinsdorf

Reinhardt, Wolfgang 05.04. 70 J.

Brodmann, Friedrich 14.04. 90 J.

Wir gratulieren 
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Neues aus der Verbandsgemeinde Unstruttal

Neues von den Feuerwehren
der Verbandsgemeinde Unstruttal

Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Ebersroda

Nach dem Jahresbericht des Ortswehrleiters 
Manfred Kirchner und den Grußworten wurde 
zur Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr 
Ebersroda, am Samstag, den 22.02.2020 der Ka-
merad Artur Rabestein, für 70 Jahre Mitgliedschaft 
in der Ortsfeuerwehr Ebersroda durch den 2. stell-
vertretenden Gemeindewehrleiter der Verbands-
gemeinde Unstruttal ,Hauptbrandmeister Axel

Schilling, auf dem Foto dritter von links, mit einer 
Urkunde ausgezeichnet und geehrt.
In Anschluss klang mit den Ehepartnern der Abend 
noch gemütlich aus.

Übergabe neuer T-Shirts

Am 10. März 2020 fand ein ganz besonderer Kin-
der- und Feuerwehrnachmittag in Gleina statt. Die 
kleinen „Löschpittis“ der Kindertagesstätte „Pittip-
latsch“ freuten sich über die T-Shirts, die sie von 
der Firma F.C. Röder gesponsert bekommen ha-
ben.

Ein großer Dank geht an den Geschäftsführer 
Henry Röder.

Guter rat 
ist nicht 
teuer

Täglich Ratgeber seiten  
in Ihrem Naumburger 
Tageblatt

§

Leser-service
Telefon: 0345 565 5454
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Neues aus den Bibliotheken 
der Verbandsgemeinde Unstruttal

Stadtbibliothek Freyburg
Hinter der Kirche 1
06632 Freyburg (Unstrut)
Tel.: 03 44 64/2 80 51
E-Mail:stadtbibliothek-frey@hotmail.de

Öffnungszeiten:
Montag:  14.00-17.00 Uhr
Dienstag:   10.00-12.00 Uhr und  

14.00-18.00 Uhr
Donnerstag:   10.00-12.00 Uhr und  

14.00-17.00 Uhr
Freitag:  13.00-17.00 Uhr

Die Bibliothek ist vorerst 
bis 19.04.2020 geschlossen.

Bücherfrühling 2020 
in der Stadtbibliothek Freyburg

Der Bücherfrühling wird wie immer von einem 
Dichter- und Malerwettstreit begleitet, der diesmal 
unter dem Motto „Das Meer“ steht.
Gemeinsam möchten wir dazu ein Plakat gestal-
ten. 
Jedes Kind kann seine eigenen Vorstellungen und 
Ideen mit einbringen. 
Dies ist natürlich nicht in einer Stunde erledigt, 
deshalb sind dafür zwei Termine angedacht.
Jeweils am Mittwoch: 22.04.2020 und 
29.04.2020 um 14.00 Uhr.

Gern können auch kleine Geschichten, Gedichte  
oder Bastelarbeiten  zu dem Thema eingereicht 
werden. Über außergewöhnliche Ideen würde ich 
mich freuen.

Abgabetermin für die Arbeiten 
ist der 20. Mai 2020.

Nach der Fertigstellung werden das Plakat, sowie 
alle eingereichten Arbeiten in der Stadtbibliothek 
für alle Besucher ausgestellt. Auch kleine Preise  
warten auf einige glückliche Teilnehmer.
Also dann: Viel Spaß beim Bücherfrühling 2020 in 
der Stadtbibliothek Freyburg

Birgit Schramm

Stadtbibliothek Nebra
Breite Straße 19
06642 Nebra (Unstrut)
Tel. 03 44 61 / 2 22 16
Bibliothek.nebra@verbgem-unstruttal.de
www.bibliothek-nebra.de

Öffnungszeiten der Bücherei:
Montag: 13.30-16.30 Uhr
Dienstag:  10.00-12.00 und 

13.30-16.30 Uhr
Donnerstag: 10.00-12.00 Uhr
Freitag: 15.00-18.00 Uhr

Schließungszeiten entnehmen Sie bitte der 
Internetseite!

Gemeinde Balgstädt
OT Größnitz

Sammeltassentreffen

Auch in diesem Jahr trafen sich zum 4.Mal wieder 
einige Frauen zum Sammeltassentreffen
im Dorfgemeinschaftshaus in Größnitz.Es war es 
schöner Nachmittag.

Dorfclub Größnitz/Städten e.V.

Der Vorstand

Stadt Freyburg (Unstrut)
Weinbauverband Saale-Unstrut e.V.
Querfurter Straße 10
06632 Freyburg

51. Gebietsweinkönigin für die 
Saale-Unstrut Weinregion gesucht

Der Monat März steht nicht nur für den Einzug 
des Frühlings im Weinbaugebiet, er kennzeichnet 
auch die Halbzeit der Amtszeit der Gebietswein-
königin. Die Amtszeit der Saale-Unstrut Gebiets-
weinkönigin endet alljährlich am 2. Septemberwo-
chenende, doch schon jetzt stellt sich die Frage: 
Wer wird die Nachfolgerin von Annemarie Triebe? 
Aus den Händen der amtierenden 50. Weinkö-
nigin erhält die neue Repräsentantin neben der 
Krone vor allem die Verantwortung, das Weinbau-
gebiet Saale-Unstrut auf regionalem, nationalem 
und auch internationalem Parkett zu vertreten. 
Dies wird am Winzerfestsonntag, den 13. Sep-
tember 2020 um 11.00 Uhr auf dem Marktplatz in 
Freyburg geschehen. 

Nicht nur Winzertöchter sind gefragt, wenn es da-
rum geht, das Ehrenamt neu zu besetzen. Beruf-
liche Fertigkeiten in der Weinbranche, beispiels-
weise im Marketing oder im Vertrieb, besondere 
Kenntnisse im Weinbau oder in der Kellerwirt-
schaft qualifizieren ebenso für das Amt. Erfahrun-
gen als Weinprinzessinnen sind hilfreich, jedoch 
keine Bedingung für eine Bewerbung. Wenn die 
Kandidatin mindestens 18 Jahre alt, unverheira-
tet und dem Wein zugetan ist, aus der Weinregion 
Saale-Unstrut kommt und die englische Sprache 
beherrschen, sind die notwendigen Voraussetzun-
gen zur Teilnahme bereits erfüllt. Sie sollte aufge-
schlossen sein und den Weinbau des nördlichsten 
Qualitätsweinanbaugebietes mit Witz, Charme 
und Schlagfertigkeit vertreten können. Als Wein-
königin wartet ein vielseitiges, spannendes aber 
auch forderndes Programm mit Präsentationen, 
Moderationen, Messeauftritten, Weinfesten und 
Weinmärkten und verschiedenen Medieninter-
views. Die über 200 Termine führen die Weinho-
heit dabei kreuz und quer durch Deutschland. Die 
Bewerberinnen sollten deshalb unbedingt zeitlich 
flexibel für das Amtsjahr sein. 

Die Bewerberinnen um die Krone haben im Vor-
feld die Gelegenheit, ihr Weinfachwissen in Semi-
naren, Schulungen und Exkursionen zu erweitern 
und zu vertiefen, bevor Sie am 04. August 2020 
aus Weinfachleuten und Presse ihre Begeiste-
rungsfähigkeit und ihren Sachverstand rund um 
den Saale-Unstrut Wein unter Beweis stellen.

Ihre schriftliche Bewerbung senden Sie bitte mit 
Foto bis zum 29. April 2020 an die Gebietswein-
werbung Saale-Unstrut, Querfurter Straße 10, 
06632 Freyburg (Unstrut) oder per Email an info@
weinbauverband-saale-unstrut.de. Für Rückfra-
gen stehen wir selbstverständlich gern unter der 
Tel.-Nr. 034464 - 26110 zur Verfügung.

Leser-service
Telefon: 0345 565 5454



Amtsblatt Ausgabe 03/2020 (27.03.2020)15

Arbeitseinsatz 18.04.2020

Liebe Freyburger,

der für den 18.04.2020 
geplante Arbeitseinsatz wird

abgesagt.

Wir informieren Sie später 
über einen neuen Termin.

Vorbereitung der Schwimmbad- 
Saison in Freyburg 2020

Die Vorbereitungen zur Saison 2020 laufen.
Auch in diesem Jahr müssen diverse Reparaturen 
im Gelände und an Gebäuden gemacht werden 
sowie die jährlichen Pflegearbeiten.

Hierfür benötigen wir jede helfende Hand und la-
den alle die unser Schwimmbad unterstützen wol-
len zu den Arbeitseinsätzen ein.

Die Termine werden noch rechtzeitig bekanntge-
geben.

Arbeitsgeräte und Material ist vorhanden.
Für einen Imbiss ist auch gesorgt.

Um besser planen zu können bitten wir um 
kurze Rückinfo wer an welchen Tagen beim 
Einsatz dabei sein wird.
Hierzu reicht eine Info in der WhatsApp- 
Gruppe Schwimmbad Freyburg, der jeder bei 
Interesse beitreten kann.

Auch telefonisch unter 0172 3420671 oder per 
e-Mail: haendler-u-schneider@t-online.de
kann sich angemeldet werden.

Weitere Informationen und Termine werden auf 
der Facebookseite des Vereins bekannt gegeben.

Also liebe Freyburger und Gäste seien Sie 
willkommen auch zu einem Arbeitseinsatz, im 
schönsten Freibad des Unstruttales.

Auf rege Beteiligung der Vorstand 
des Freibad Freyburg e.V.

SCHLOSS NEUENBURG
Liebe Besucherinnen und Besucher,

aus Gründen der Verantwortung für die Gesund-
heit unserer Besucherinnen und Besucher fol-
gen wir den allgemeinen Empfehlungen zur Ein-
dämmung der Atemwegserkrankung COVID-19. 
Deshalb bleibt das Museum Schloss Neuenburg 
zunächst bis einschließlich 13. April 2020 ge-
schlossen.

Ebenso sind alle öffentlichen Veranstaltungen 
bis auf Weiteres abgesagt. Dies betrifft auch alle 
museumspädagogischen Angebote und die im 
Vorfeld gebuchten Führungen.
Wir informieren Sie kontinuierlich auf unserer 
Homepage und in den sozialen Medien über die 
aktuellen Entwicklungen.

Wir bitten um Ihr Verständnis!

Gruppenangebote

Neues Programm
Hilfe, dieMärchen sind los!
Findet Ihr Rotkäppchens Korb?
Märchenschatzsuche in und um die Burg

Aufpreis: 30 €
Empfohlenes Alter: ab 6 Jahren
max. 10 Kinder (empfohlen)
Dauer: ca. 1–1,5 h
Auch als Kindergeburtstag mit Bastelangebot buchbar

März 2020 bis Februar 2021
Das kannst Du Dir schenken (lassen)!
zur Sonderausstellung
„beschenkt. geschätzt. bewahrt“.

Schenken und Beschenken lassen, wünschen und
Wünsche erfüllen – ganz einfach! Oder? Das nehmen
wir genauer unter die Lupe und sehen uns Geschenke
imMuseum an.Warum sie geschätzt und bewahrt
werden sollen? Wir entwickeln für sie eine eigene
phantasievolleWerbung!

Angebot (nach Absprache) für Gruppen der 2. bis 8. Klasse
Lehrplanbezug: Deutsch, Gestalten, Kunsterziehung,
Religion, Ethik, Sachunterricht. Auch für KiTa-Gruppen buchbar!

Kontakt und Anmeldung
T: +49 34464 355–41
www.schloss-neuenburg.de/angebote-buchung
www.schloss-neuenburg.de

Kulturstiftung Sachsen-Anhalt | Schloss Neuenburg
Schloss 1, 06632 Freyburg (Unstrut)
www.schloss-neuenburg.de | www.kulturstiftung-st.de

Neues von der NEUENBurg – Kinderkemenate 2020
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Winzervereinigung Freyburg-Unstrut eG
Querfurter Straße 10 
06632 Freyburg 
Telefon 034464 306-16
info@winzervereinigung-freyburg.de
www.winzervereinigung-freyburg.de

Öffentliche Jungweinprobe 
25. April 2020, 13–18 Uhr 

Die Kellermeisterin der Winzervereinigung Frey-
burg Kathleen Romberg kann zufrieden auf den 
19er Jahrgang blicken. Denn in die Flaschen 
kommen – nach den alkoholreicheren des letzten 
Jahres – wieder Tropfen, die sich mit regionsty-
pischen Charaktereigenschaften präsentieren: 
frisch, knackig und leicht.
Davon können Sie sich auf der Jungweinprobe 
der Genossenschaft überzeugen. Probieren Sie 
zahlreiche Weine des neuen Jahrgangs und fach-
simpeln Sie exklusiv mit der Kellermeisterin. Um 
13 Uhr haben Sie zudem die Möglichkeit, einen 
Blick in die Kelleranlagen zu werfen.

Eintritt Jungweinprobe: 12,00 € p.P.
Kellerführung: 6,00 € p.P.

After Work – Genussreich 
in den Feierabend 
Jeden ersten Donnerstag 
im Monat, 17 – 21 Uhr

Ab sofort können Sie an jedem ersten Donnerstag 
im Monat ihren Arbeitstag im ANISIUM der Win-
zervereinigung Freyburg gemütlich ausklingen 
lassen. Treffen Sie sich in entspannter Atmosphä-
re mit Freunden und Arbeitskollegen, genießen 
Sie unsere Weine und kleine Snacks und lassen 
Sie den Alltagsstress hinter sich.

15,00 € p.P. (inklusive aller ausgeschenkten 
Weine, Snacks sind zusätzlich zu erwerben)

Änderungen vorbehalten. Bitte informieren 
Sie sich im Vorfeld, ob die Veranstaltungen 
stattfinden.

Ferienangebote

Pfingstferien – 18. Mai bis 1. Juni

Psst! … Forme, was Du zu sagen hast!
zur Sonderausstellung „Bernd Göbel – Kommentare“
im Bergfried „DickerWilhelm“

Sommerferien – 16. Juli bis 26. August

Das kannst Du Dir schenken (lassen)!
zur Sonderausstellung
„beschenkt. geschätzt. bewahrt“.

Herbstferien – 19. bis 24. Oktober

Zwischen BurgGeflüster und GEISTERtanz
Eine Nacht- und Nebelaktion auf der Neuenburg

In allen Ferienzeiten Sachsen-Anhalts bieten
wir außerdem tolle Bastelaktionen an!
Genauere Infos findest Du auf unsererWebsite
www.schloss-neuenburg.de

Durch öffentliche Kostümprogramme (ab 8 Pers., tgl. 14 Uhr)
und eventuelle Gruppenbuchungen kann es zur kurzfristigen
Schließung der Kinderkemenate kommen.
Du willst sichergehen, dass Du bei uns ungestört basteln
kannst? Ruf einfach vorher an unter T: +49 34464 355-41!

Alle Angebote gelten innerhalb unserer Öffnungszeiten:

November bis März Di–Sa 13–16 Uhr
April bis Oktober Di–So 10–17 Uhr

Wir haben vom 24. bis 26. Dezember und am 1. Januar
geschlossen. Nach dem 6. Januar hält unsere Kinderkemenate
„Winterruhe“ bis zum ersten Dienstag im Februar.

Neues von der NEUENBurg – Kinderkemenate 2020

anzeigen-Service

Telefon: 
0345 565 2266
Mo. – Fr. 6 – 19 Uhr  
Sa. 6 – 14 Uhr
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Gemeinde Gleina

Einladung zur Vollversammlung 
der Jagdgenossenschaft Gleina

Die Vollversammlung der Jagdgenossenschaft 
Gleina findet am
Freitag , dem 17.04.2020 um 19:00 Uhr
in der Gaststätte „Zum Goldenen Anker“ 
in Gleina
statt.

Dazu laden wir alle Gleinaer Landeigentümer 
herzlich ein.

Tagesordnung
 1. Begrüßung
 2.  Feststellung der ordnungsgemäßen 

Ladung
 3. Kassenbericht
 4. Entlastung Vorstand
 5. Bericht der Jagdpächter
 6. Wahl Kassenprüfer
 7. Veränderungen Pachtvertrag
 8. Wahl Kassenprüfer
 9. Sonstiges
10. Schlusswort

Jagdvorstand 
Schneider

Gemeinde Goseck

Einladung zur Vollversammlung 
der Jagdgenossenschaft Goseck / 
Markröhlitz
am 08.04.2020, 18.00 Uhr 
in Goseck, Kochs Garten

Tagesordnung:

01. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
02.  Feststellung der Stimmberechtigten und Ihre 

Anteile (ha)
03. Rechenschaftslegung des Jagdvorstehers
04. Bericht des Kassenprüfers
05. Beschluss zur Entlastung des Vorstandes 
06. Wahl des Kassenprüfers
07.  Bericht der Jagdpächter zum zurückliegen-

den Jagdjahr
08.  Beschluss zur Verwendung des Reinertrages 

aus der Jagdpacht 2019/2020
09.  Beschluss zur Verwendung des Guthabens 

der Jagdgenossenschaft

Goseck, 13.03.2020

Der Vorstand

Gemeinde Karsdorf

Kinder- und Jugendhaus 
„Free-Time“ mit 
Mehrgenerationenhaus 
Karsdorf 

Ringstraße 25,  
06638 Karsdorf

Leiterin Angela Reininger; 
Projektleiterin Jenny Illgen
Tel./ Fax: 03 44 61 / 5 62 47
Email: info@mgh-karsdorf.de
www.mgh-karsdorf.weebly.com

Stadt Laucha an der Unstrut
OT Burgscheidungen

Auf Grund der Corona-Krise 
muss der DGH e.V. 

leider den geplanten 
 Blasmusiknachmittag 
(04.04.2020) absagen.

Stadt Nebra (Unstrut)

Auf Grund der Corona-Krise 
muss der SV 1924 Nebra e.V. 

leider den für den
29. März geplanten 

Familiensporttag absagen.

Natur erleben – 
Geschichte entdecken

Geo-Naturpark Saale-Unstrut-Triasland e.V.
Unter der Altenburg 1
06642 Nebra
Tel.: 034461-22086
Fax: 034461-22026 
www.naturpark-saale-unstrut.de

„Regionales Gedächtnis“ – 
ein Archiv für die Saale-Unstrut Region

Historische Informationen, Unterlagen und Fotos 
liegen in Mengen vor, lagern jedoch auf Dachbö-
den und Kellern, wo sie der Erinnerung auf Dauer 
entzogen werden. 
Was fehlt, ist eine zentrale Stelle, an welcher die-
se hinterlegt, verknüpft und der Allgemeinheit zu-
gänglich gemacht werden.

Mit dem Projekt „Regionales Gedächtnis“ soll 
ein Bilderarchiv für die Saale-Unstrut-Region ge-
schaffen werden. Ziel ist es, die Veränderungen 
der Landschaft und der Orte sichtbar zu machen. 
Doch dafür benötigen wir Ihre Hilfe!

Für das künftige „regionale Gedächtnis “ sucht der 
Naturpark historische Bilder. Das können Fotogra-
fien, Dias oder Postkarten sein. Geplant sei vor-
erst, die Dokumente zu digitalisieren und der brei-
ten Öffentlichkeit online zugänglich zu machen. 
So gehen uns diese Zeitzeugnisse nicht verloren. 

Wer historisches Bildmaterial besitzt, kann sich 
gern an den Geo-Naturpark Saale-Unstrut-Trias-
land wenden.

Ansprechpartner: Kathrin Kloseck-Ola
Tel.: 034461/22086 oder E-Mail an: 
kloseck-ola@naturpark-saale-unstrut.de

Für das Projekt reichte das Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) aus dem 
Programm „Ländliche Entwicklung“ für die Zeit 
vom 01.01.2020 bis 30.06.2022 eine Förderung 
von genau 91.359,47 Euro aus. 

Vielen Dank!

Mit freundlichen Grüßen aus Nebra

Kathrin Kloseck-Ola

Jeden Montag Vorteilsangebote 
für Leser des Naumburger Tageblattes

anzeigen-service
Telefon: 0345 565 2266
Mo. – Fr. 6 – 19 Uhr, Sa. 6 – 14 Uhr
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Arche Nebra
An der Steinklöbe 16
06642 Nebra
T: 03 44 61 / 2 55 20
F: 03 44 61 / 2 55 2-17
www.himmelsscheibe-erleben.de

Öffnungszeiten:
November – März
Dienstag – Freitag   10 – 16 Uhr
Samstag / Sonntag / Feiertage  10 – 17 Uhr
montags und am 24. Dezember geschlossen

Maßnahmen 
zur Eindämmung des 
Corona-Virus Covid-19
Stand: 17.3.2020

Nach der gestrigen Veröffentlichung seitens der 
Bundesregierung und der Länder schließen die 
Einrichtungen der Kulturbetriebe Burgenlandkreis 
GmbH von morgen an auf unbestimmte Zeit.

Das Besucherzentrum Arche Nebra und das Infor-
mationszentrum zum Gosecker Sonnenobserva-
torium im Schloss Goseck sind geschlossen.

Alle Führungen werden storniert und die Veran-
staltungen werden abgesagt.

Das »Panorama-Café« in der Arche Nebra ist 
ebenfalls geschlossen.

Die Mitarbeiterinnen sind im Haus und nehmen 
Anfragen, Stornierungen, Umbuchungen etc. ent-
gegen und bereiten die Projekte vor, die mittelfris-
tig geplant sind.

Die bundesweit geltenden »Leitlinien zur Eindäm-
mung der Infektionsketten« sind nicht diskutierbar 
und werden unsererseits vollkommen unterstützt.

Alle Änderungen, die den Besucherverkehr der 
Arche Nebra und des Sonnenobservatoriums Go-
seck betreffen, werden hier auf der Website sowie 
zusätzlich auf unseren Social-Media-Kanälen ver-
öffentlicht.

Bitte erkundigen Sie sich ggf. auch telefonisch 
über unsere Öffnungszeiten.
Telefon: 034461 25520

Wir bedauern die mit diesen Maßnahmen verbun-
denen Unannehmlichkeiten.

Allgemeine Informationen

Das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und 
Digitales des Landes Sachsen-Anhalt informiert 
zu den aktuellen Entwicklungen. mw.sachsen-an-
halt.de/media/coronavirus/

Über die Grenzen / Informationen
Förderverein Welterbe 
an Saale und Unstrut e.V. 
Schönburger Str. 41 
06618 Naumburg (Saale)

Wasserbaukunst der Zisterzienser
Thema am 7. Welterbe-Wandertag 

„Die Zisterzienser und das Wasser“ ist der Titel ei-
nes Vortrags, den Stiftdirektor Dr. Holger Kunde 
am Vorabend des Welterbe-Wandertages, Sonn-
abend, 18. April, hält. Beginn ist 18.30 Uhr in der 
Marienkirche am Naumburger Dom.

Der Eintritt ist frei. Im Anschluss gibt es Gelegen-
heit, mit Organisatoren und Gästeführern des 
Welterbe-Wandertages ins Gespräch zu kommen 
und sich über die acht Wandertouren und eine 
Radwandertour zu informieren, die am 7. Welter-
be-Wandertag, Sonntag, 19. April geboten wer-
den.

Bereits ab 17 Uhr am Sonnabend, 18. April lädt 
der Naumburger Dom zu einer Sonderführung 
„Aqua benedicta. Wasser in der mittelalterlichen 
Kathedrale“ ein.

Um eine Voranmeldung wird gebeten. Die Karten 
für die Sonderführung können zu einem Preis von 
8,50 Euro pro Person an der Domkasse unter der 
Telefonnummer 03445 / 2301-133 reserviert wer-
den. Restkarten sind an der Abendkasse erhält-
lich.

Die Wasserbaukunst der Zisterzienser ist auch 
Thema des 7. Welterbe-Wandertags am Sonntag, 
19. April, ab 10 Uhr in Bad Kösen. Das Saalewehr 
in Bad Kösen, die Kleine Saale oder das Romani-
sche Haus sind technische Meisterleistungen der
Zisterzienser im Hochmittelalter und prägen noch 
heute unsere Kulturlandschaft.

Weitere Informationen im Internet unter 
www.welterbeansaaleundunstrut.de

Stress weg – Meditationskurs 
im Seniorenbüro

Wer etwas für sich tun möchte und zur Ruhe kom-
men will, ist im zweiwöchigen Rhythmus diens-
tags von 18.00 bis 19.30 Uhr in den Gymnastik-
raum des Luisenhauses eingeladen verschiedene 
Meditationstechniken kennen zu lernen.

Indem man mit seinem Körper in Bewegung geht, 
kann man sich vom Stress befreien und so neue 
Kraft für den Alltag tanken.

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Ratsam ist, 
bequeme Kleidung zu tragen, warme Socken und 
eine Flasche Wasser mitzubringen.

Anmeldungen und Informationen 
bei Annette Frech unter 0157-51072810 
oder im Seniorenbüro.

Diesmal Start am Gradierwerk
7. Welterbe-Wandertag am Sonntag, 
19. April – neun Touren im Angebot

„Welterbe-Wandertag, ich bin dabei“, heißt es wie-
der am Sonntag, 19. April.

Start des 7. Welterbe-Wandertags ist ab 10 Uhr 
am Gradierwerk in Bad Kösen. Diesmal können 
die Gäste aus insgesamt neun kostenlosen und 
geführten Touren wählen. Erstmals wird eine 
Walking-Runde, die etwas mehr als eine Stunde 
dauert, angeboten. Familien mit Kindern sind zu 
einem Stadtspaziergang durch den Kurort einge-
laden, der unter anderem auch in den Tierpark 
führt.

Und wer die Kultur-und Naturlandschaft rund um 
den Kurort erkunden will, kann während eines 
rund fünfstündigen Ausflugs viel Neues erfahren. 
Insgesamt 17 Kilometer lang ist eine Wanderung 
von Eckartsberga nach Bad Kösen. Hier kommt 
ein Shuttle von Bad Kösen nach Eckartsberga  
zum Einsatz.

Und sportliche 65 Kilometer sind diejenigen unter-
wegs, die mit dem Fahrrad die Rad-Acht und den 
Zuckerbahnradweg kennenlernen möchten.
Auch neu: Zum Auftakt des 7. Welterbe-Wander-
tages, Sonnabend, 18. April, wird ab 17 Uhr im 
Naumburger Dom eine Sonderführung und ab 
18.30 Uhr ein Vortrag von Domstiftsdirektor Dr. 
Holger Kunde zum Thema „Die Zisterzienser und 
das Wasser“ angeboten.

Veranstalter des 7. Welterbe-Wandertages ist der 
Förderverein Welterbe in Kooperation mit dem 
Geo-Naturpark Saale-Unstrut-Triasland, den Ver-
einigten Domstiftern, Saale-Unstrut-Tourismus 
und weiteren touristischen Anbietern.

Jeder Teilnehmer erhält einen Button, der ihm die 
kostenlosen Führungen sowie freien Eintritt in ver-
schiedene Einrichtungen gewährleistet. In einem 
Flyer, der unter anderem in touristischen Einrich-
tungen ausliegt, werden die Touren ausführlich 
erläutert.

Näheres dazu auch im Internet unter 
www.welterbeansaaleundunstrut.de

Anmeldungen werden ab sofort telefonisch 
unter 03445/23 37 90 oder per E-Mail 
info@saale-unstrut-tourismus.de 
entgegen genommen.

Seniorenbüro für den Burgenlandkreis
Humboldtstraße 11 (im Erdgeschoss)
06618 Naumburg /Saale
Tel. 03445 706125 (Bitte auch den 
Anrufbeantworter nutzen!)

kerstin.janko@luisenhaus.de
Sprechzeiten:  Mittwoch 13.00 bis 16.00 Uhr oder 

nach Vereinbarung
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21. + 22.04. 
Deutsches Weininstitut: 
„Anerkannter Berater für Deutschen Wein“
Das Seminar vermittelt einen umfassenden Über-
blick über das Weinland Deutschland. Es richtet sich 
an Weininteressierte und Fachkräfte aus Handel, 
Gastronomie und Weinbranche mit allgemeinen 
Grundkenntnissen.
Winzervereinigung Freyburg-Unstrut eG
Querfurter Straße 10
06632 Freyburg (Unstrut) 
Tel.: 034464 30625
www.winzervereinigung-freyburg.de
120,00 € (2 Tage) 

24.04., 15.00 Uhr 
Die Kunst des „Säbulierens“ mit 3-er Probe
Erleben Sie das Köpfen einer Sektflasche mit dem 
Champagnersäbel inkl. Probe und anschließender 
Verkostung von drei weiteren Rotkäppchen Sekten. 
Dauer: ca. 2 Std.
Rotkäppchen Sektkellerei 
Sektkellereistraße 5
06632 Freyburg (Unstrut) 
Tel.: 034464 340
www.rotkaeppchen-sektkellerei.de
15,00 € p. P. 

25.04., 09.00 Uhr 
Die Füße im Wasser die Zunge 
im Wein so schön kann kneippen sein. 
Kneipp´sche Anwendung unter fachkundiger 
Anleitung und eine geführte Wanderung mit kleiner 
Weinprobe und Imbiss im NSG Forst Bad Bibra.
Dauer: ca. 3 Std. Strecke: ca. 5 km.
Treffpunkt: Tourist-Info, Bad Bibra
Tourist-Info An der Finne
Bürgergarten 1, 06647 Bad Bibra
Tel.: 034465 701912
www.tourismus-finne.de 
19,50 € p. P. 
Nur mit Voranmeldung

25.04., 09.30 Uhr 
Königliche Weinwanderung 
durch den Blütengrund bei Naumburg (Saale)
Wandern Sie durch die Weinlandschaft rund um die 
Unstrutmündung mit Besichtigung des 
Max-Klinger-Weinbergs und des Steinernen Bilder-
buchs. Begleitet werden Sie auf der Tour von der 
amtierenden Gebietsweinkönigin Annemarie Triebe. 
Einkehr beim Winzer mit Aussicht ins Saaletal bei 
Naumburg.
Festes Schuhwerk ist notwendig. Dauer: ca. 4 Std.
Treffpunkt: Großjena, 
Parkplatz an der Unstrutbrücke
Iris Hölzer
Weinerlebnisbegleiterin
Tel.: 0152 08214054
hoelzer-unterwegs@t-online.de
6,00 € p. P. zzgl. Einkehr

25.04., 10.00 Uhr 
Weinbergführung anlässlich des WeinWander-
Wochenende des Deutschen Weininstitutes
Genießen Sie die einzigartige Aussicht vom Schlif-
terweinberg und erfahren Sie allerlei Wissenswertes 
über die Arbeit des Winzers im Weinberg. Im An-
schluss laden wir Sie ein auf eine Erkundungstour 
durch unsere Kelleranlagen.
Winzervereinigung Freyburg-Unstrut eG
Querfurter Straße 10
06632 Freyburg (Unstrut) 
Tel.: 034464 30625
www.winzervereinigung-freyburg.de
19,00 € p. P. (inkl. 4 Gläser Wein) 

25.04., 10.30 Uhr 
Öffentliche Weinwanderung zum 
WeinWanderWochenende
Die geführte Weinwanderung führt Sie ober- und 
unterhalb entlang der Weinberge, hier erfahren Sie 
Wissenswertes über die Geschichte der Saale-Un-
strut Weinregion sowie der Weinherstellung. Dauer 
ca. 2 h. Strecke ca. 5 km.
Treffpunkt: Stadtinformation
Freyburger Fremdenverkehrsverein e. V. 
Markt 2
06632 Freyburg (Unstrut) 
Tel.: 034464 27260
www.freyburg-tourismus.de 
10,50 € p. P. 
Nur mit Voranmeldung

25.04. – 26.04., ab 11.00 Uhr 
Wein & Vesper auf dem Igelsberg
Weingut Goseck Pfeifer & Frick öffnet für Fuß- und 
Rad-Wanderer Ein- und Ausblicke zum Wein über 
der Saale.
VA-Ort: Weinberg auf dem Igelsberg 
zwischen Goseck und Lobitzsch 
(weiß-gelb-weiße Wandermarkierung) 
Weingut Goseck Pfeifer & Frick
Burgstraße 42
06667 Goseck
Tel.: 0177 7288250
www.weingut-goseck.de
Individuell nach Verzehr

25.04., 13.00 – 18.00 Uhr 
Jungweinprobe
Probieren Sie mehr als 10 Weine des Jahrgangs 
2019 und besichtigen Sie unseren historischen 
Holzfasskeller bei einem Rundgang, der 13.00 Uhr 
angeboten wird.
Winzervereinigung Freyburg-Unstrut eG
Querfurter Straße 10
06632 Freyburg (Unstrut) 
Tel.: 034464 30625
www.winzervereinigung-freyburg.de
Weinprobe: 12,00 € 
Kellerführung: 6,00 € (inkl. 1 Glas Wein) 

25.04., 14.00 Uhr 
JungweinprobeWeingut Bobbe
Unterdorf 08
06642 Nebra OT Reinsdorf
Tel.: 0176 22891395
www.weingut-bobbe.de
10,00 € p. P. 

25.04., 19.00 Uhr 
Spargel-Abend
Spargel in verschiedenen Varianten. 
Von der Vorspeise bis zum Dessert. Variation von 
Menü und Buffet – ein kulinarischer Abend.
Gasthaus Pretzsch
Am Anger 6 
06632 Freyburg OT Zscheiplitz
Tel.: 034464 27311
www.gasthaus-pretzsch.de
32,00 € p. P. Kartenvorverkauf.

26.04., 09.30 Uhr 
Weinwanderung im Saaletal bei Goseck
Wanderung durch die Weinlandschaft im Saaletal 
um Goseck mit Einkehr im kleinen Weingut sowie 
Besichtigung der imposanten historischen 
Weinbergslage des Gosecker Dechantenbergs. 
Unterwegs ist eine kleine Weinprobe vorgesehen. 
Dauer: ca. 4 Std.Treffpunkt: 
Schlosshof des Schlosses Goseck
Informationen / Anmeldung: Iris Hölzer
Weinerlebnisbegleiterin
Tel.: 0152 08214054
hoelzer-unterwegs@t-online.de
6,00 € p. P. zzgl. Weinprobe

26.04., 11.00 Uhr 
Eröffnung des Gutsausschanks 
mit Jungweinprobe sowie mit kulinarischen 
Angeboten.
Weingut Köhler-Wölbling
Weinschütz 40
06632 Freyburg (Unstrut) 
Tel.: 034462 607733
www.koehler-woelbling.de

Veranstaltungskalender der Verbandsgemeinde Unstruttal

* Änderungen vorbehalten

SIE ZIEHEN UM? WIR KOMMEN MIT!
Der Umzugs-Service des Naumburger Tageblattes

Telefon:
0345 565 5454

Mo. – Fr. 6 – 19 Uhr 
Sa. 6 – 14 Uhr
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Kirchliche Nachrichten

Evangelische Kirche

Pfarrbereich Freyburg

Pfarramt Freyburg
Pfarrer Arvid Reschke

Kirchstraße 7 
06632 Freyburg (Unstrut)

Telefon: 034464-27451

Fax: 034464-66443

E-Mail: pfarramtfreyburg@gmx

Homepage: www.kirchkreis-Naumburg-Zeitz.de

Gottesdienste April 2020 – Termine unter Vorbehalt !!!
09.04.2020, 19.00 Uhr Tisch – Abendmahl in Balgstädt

10.04.2020, 08.15 Uhr Karfreitag Nißmitz GD mit Abendmahl

 09.30 Uhr  Karfreitag Freyburg GD 
mit Abendmahl

 11.00 Uhr Zeuchfeld

 20.00 Uhr Laucha Passionsspiel

11.04.2020, 23.30 Uhr  Freyburg Osternacht musikalische 
Andacht

12.04.2020, 09.30 Uhr Freyburg Ostern GD mit Abendmahl

 11.00 Uhr Größnitz Ostern GD mit Abendmahl

 14.00 Uhr Baldstädt Ostern GD mit Abendmahl

13.04.2020, 09.30 Uhr  Müncheroda Ostern GD 
mit Abendmahl

 11.00 Uhr  Schleberoda Ostern GD 
mit Abendmahl

19.04.2020, 09.30 Uhr Freyburg  

26.04.2020, 09.30 Uhr Freyburg

Gottesdienst im Hospital St. Laurentius Freyburg
14.04.2020, 09.30 Uhr

Kinder- und Jugendarbeit
-  Christenlehre in Freyburg Mi, 15.00-16.00 Uhr, 

Gemeinderaum
-  Christenlehre in Balgstädt nach Absprache
-  Krabbelgruppe: dienstags von 09.30 – 11.00 Uhr  

im Gemeinderaum 
Frau Fehse (Tel. 250615)

Junge Gemeinde
Freyburg: Fr., 17.30 – 19.00 Uhr nach Absprache

Frauenkreise
Zeuchfeld: 15.04.2020,19.00 Uhr

Nißmitz: 14.04.2020,18.30 Uhr

Balgstädt:  24.04.2020, 14.30 Uhr Gemeindenachmittag

Größnitz: 22.04.2020, 19.00 Uhr

Seniorenkreis in Freyburg
Gemeinderaum:  15.04.2020 ,16.00 Uhr Gemeinderaum

Bibelstunde Landeskirchliche Gemeinschaft in Freyburg
Do, 16.00 Uhr, Dorothenhaus Freyburg

Kirchenmusik:

Bläserchorprobe in Freyburg
Mo, 19.00 Uhr, Gemeinderaum
Kirchenchor Freyburg - Balgstädt

Mi, 19.00 Uhr in der „Pfarre“ Balgstädt
Freyburger Kirchenchor Collegium Musicum

Mi., 19.30 Uhr, Gemeinderaum

Veranstaltungen:
18.04.2020, 14.30 Uhr Müncheroda Familienerlebnistag

Pfarrbereich Goseck

Evangelisches Pfarramt Goseck
Pfarrer Schilling-Schön 
Hugo-Heinemann-Straße 1, 06667 Goseck

Tel.:  0 34 43 / 20 02 42

Mobil:  01 63 / 2 89 47 24

E-Mail:  pfarramt.goseck@gmail

Homepage: www.kirchkreis-Naumburg-Zeitz.de

Bürozeiten Pfarrhaus Goseck:

Dienstag  13.00 – 15.00 Uhr

Freitag   10.00 – 13.00 Uhr

Urlaub: Pfarrer Schilling-Schön vom 14.04. – 
19.04.2020, Vertretung übernimmt das Pfarramt Laucha

Gottesdienstplanung Pfarramt Goseck im April 2020:

Palmsonntag, 05.04.2020

14:30 Uhr Familiengottesdienst Goseck 

Karfreitag, 10.04.2020

14:00 Uhr Gottesdienst Kleinjena

18:00 Uhr Gottesdienst Schellsitz

Ostersamstag, 11.04.2020

15:00 Uhr  Gottesdienst Markröhlitz mit Gospelchor und 
Osterfeuer

18:00 Uhr Gottesdienst Eulau mit Osterfeuer

Ostersonntag, 12.04.2020

06:00 Uhr Osternacht: Schlosskirche Goseck

09:00 Uhr Gottesdienst Rossbach

10:30 Uhr Gottesdienst Pödelist

10:30 Uhr Gottesdienst Pettstädt

Ostermontag, 13.04.2020

09:00 Uhr Gottesdienst Dobichau

10:30 Uhr Gottesdienst Großjena 

Samstag, 25.04.2020

19:00 Uhr Gottesdienst Goseck mit Konfirmandenvorstellung

Sonntag, 26.04.2020

10:30 Uhr Gottesdienst Markröhlitz

Veranstaltungen:

Überraschungskonzert
nach Ostern in Eulau,

voraussichtlich 
am 18.04.2020.

Beachten Sie dazu 
bitte die Plakate!

Christenlehre in Schellsitz: donnerstags 15:30-16:30 Uhr  
mit Frau Häger-Siemon

Kinderstammtisch in Pettstädt: Mittwoch, 11.03.2020 von 
17:00 – 18:30 Uhr in der Jakobsherberge

Kidstreff im Gosecker Pfarrhaus: 
•  nächster Treff am Samstag, 18.04.2020 

von 10:00 bis 12:00 Uhr

Konfirmanden: 

Donnerstag, 09.04.2020 Konfi - Abendmahl ab 16:30 Uhr, 

Samstag, 25.04.2020 ab 10:00 Uhr – 13:00 Uhr

Töpferkreis: Nächste Termine am 14.04. und am 28.04.2020 
jeweils ab 18 Uhr. Weitere Interessenten bitte zuvor anmelden 
bei Frau Reinicke-Hoennl unter folgender Nummer: 0151/54 60 
46 52.

Glaube-Kräuter-Tradition

„Grüne-Neune-Suppe“ mit Frau Winter am 06.04.2020 um 
18:00 Uhr im Pfarrhaus Goseck

Der Frauenkreis Kleinjena trifft sich am letzten Donnerstag 
im Monat ab 15:00 Uhr im Pfarrhaus Kleinjena mit themati-
scher Andacht bei Kaffee.

Die Kleidersammlung der Spangenbergstiftung findet vom 
30.03. – 04.04.2020 statt. Bitte bringen Sie in dem angegebe-
nen Zeitraum gut erhaltene Bekleidung, Haushaltswäsche und 
Schuhe zu Frau Hofmann, Carl-Enke-Straße 4 nach Markröh-
litz. Die Kleidersäcke werden vorab mit Handzetteln in Goseck 
und Markröhlitz verteilt. 

Bitte beachten Sie dazu auch die Plakate.

Vielen Dank!

Pfarrbereich Laucha

Evangelisches Pfarramt Laucha 
zuständig für die Kirchspiele Laucha, Gleina u.  
Kirchscheidungen

Pfrn. Wegner / Pfr. Mahlke

Untere Hauptstr. 6 
06636 Laucha an der Unstrut  
Tel: 034462-20248 
E-Mail: pfarramt-laucha@kirchenkreis-naumburg-zeitz.de

Bürozeiten:

Die + Do  09 – 11 Uhr

Mi  11 – 13 Uhr

Sprechzeiten Pfarrer/In:

dienstags von 9 – 11 Uhr (Pfr. Mahlke)

freitags von 16.00 – 17.30 Uhr (Pfrn. Wegner)

Friedhofsbüro Laucha

zuständig für Laucha, Weischütz, Plößnitz

Bahnhofstr. 6

Tel. 034462-20610 / FAX 22750; 

das Büro ist montags besetzt  
von 8.00 – 10.00 Uhr

anzeigen-service
Telefon: 0345 565 2266
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Gottesdienste 27.03. – 30.04.2020

Sonntag, 29.03.2020

  9:00 Uhr Kirchscheidungen

10:30 Uhr Laucha

14:30 Uhr Ebersroda

Sonntag, 05.04.2020

  9:00 Uhr Gleina

10:30 Uhr Laucha

14:30 Uhr Kirchscheidungen

Passionsandachten in Kirchscheidungen: 
06.04. / 07.04. / 08.04. um 19.00 Uhr

Gründonnerstag, 09.04.2020

17:00 Uhr Weischütz

18:00 Uhr Dorndorf

Karfreitag, 10.04.2020

  9:00 Uhr Hirschroda

10:30 Uhr Baumersroda

10:30 Uhr Kirchscheidungen

14:00 Uhr Burgscheidungen

14:30 Uhr  Ebersroda: Vorstellungs-GD der Konfirmanden

20:00 Uhr Laucha Kirche: Passionsspiel

Samstag, 11.04.2020

23:00 Uhr Kirchscheidungen; Osternacht mit Taufe

23:00 Uhr Gleina; Osternacht mit Osterfeuer

Ostersonntag, 12.04.2020

  9:00 Uhr Burgscheidungen

  9:00 Uhr Hirschroda

10:30 Uhr Laucha

14:00 Uhr Baumersroda

14:00 Uhr Ebersroda

15:30 Uhr Dorndorf

17:00 Uhr Weischütz

Ostermontag, 13.04.2020

  9:00 Uhr Gleina

10:30 Uhr Kirchscheidungen

15:00 Uhr Tröbsdorf

Sonntag, 19.04.2020

  9:00 Uhr Gleina

10:30 Uhr Laucha

Samstag, 25.04.2020

14:00 Uhr Dorndorf; Trauung

15:00 Uhr Laucha; Trauung

Sonntag, 26.04.2020 

 9:00 Uhr Kirchscheidungen

10:30 Uhr Laucha

10:30 Uhr Baumersroda

14:30 Uhr  Burgscheidungen; 
„Gottesdienst für Groß und Klein“

Kirche im DRK-PZ Laucha

27.03.2020 10:00 Uhr mit Pfr. Mahlke

17.04.2020 10:00 Uhr mit Pfr. Mahlke

Andachten: „geistliche Sprechstunde“:
Gleina 19:00 Uhr 27.03./24.04.

Baumersroda 17:00 Uhr 22.04.

Ebersroda 18:00 Uhr 22.04.

Laucha 19:30 Uhr 16.04.

Dorndorf  18:00 Uhr 21.04.

Kirchscheidungen 19:00 Uhr 08.04.

Burgscheidungen 18:00 Uhr 28.03./25.04.

Tröbsdorf  18:00 Uhr - - -

Weischütz 17:30 Uhr 04.04./18.04.

Hirschroda 18:00 Uhr 14.04.

Plößnitz 17:00 Uhr  - - -

Frauenkreis/ Frauenhilfe/ Std. d. Begegnung:
Laucha 06.04. 14:00 Uhr
Gleina 01.04. 14:30 Uhr
Kirchscheidungen 14.04. 15:00 Uhr

Gesprächskreis in Laucha - - -

Mittelalterkreis in Gleina  31.03.2020 & 28.04. 
um 19:00 Uhr 
Bibelwochenabend

Konfirmanden

Alle Vor-/Konfirmanden bereichern das Passionsspiel! – 
Proben lt. Aushang!!!

Christenlehre / Kindernachmittage:

Gleina  22.04. um 17:00 Uhr

Baumersroda  22.04. um 16.00 Uhr

Kirchscheidungen: 17.04. um 17:00 Uhr

Burgscheidungen:  08.04. & 22.04. um 17.00

Hirschroda:  27.03. alle Kinder sind zu den 
Kindersingetagen nach Laucha 
eingeladen! 
Beginn: 15:00 & 24.04. 
um 17:00 Uhr in der FFw

Kinderschatzkiste:

Am 28.03.2020  alle Kinder sind zu den Kindersingetagen nach 
Laucha eingeladen! Beginn: Freitag 27.02.2020 um 15:00 Uhr; 
Samstag 28.02.2020 um 9:00 Uhr; Aufführung Sonntag 10:30 
Am 25.04. wieder Kinderschatzkiste um 9:00 Uhr

Kindersingetage Laucha 
vom 27.-29.03.2020 für alle 
von 3 – 16 Jahre

Beim „Gerempel im Tempel“ stehen Händler, Kinder und Je-
sus im Mittelpunkt des Musicals.  Mehr erfahrt Ihr bei den 
Proben. Wir üben, spielen und basteln am Freitag von 15:00 
bis 17:00 Uhr und Sonnabend von 9:00 bis 15:30 Uhr, wir 
führen das Musical am Sonntag, dem 29.03.2020 um 10:30 
Uhr in Laucha im Gemeinderaum auf  – alle Eltern, Ver-
wandte, Bekannte und Freunde sind herzlich eingeladen! 
Ort: Gemeinderaum in  Laucha; Untere Hauptstraße 6 

Weitere Veranstaltungen/Termine:

Die Kleidersammlung der Spangenbergstiftung 
findet vom 30.03. bis 04.04. statt. 

Bitte bringen Sie in dem 
angegebenen Zeitraum 
gut erhaltene Bekleidung,  
Haushaltswäsche und Schuhe 
ins Pfarrhaus Laucha, Untere Hauptstraße 6. 

Die Kleidersäcke sind ab März erhältlich.

Vielen Dank!

*************************************************************************

Der Dankeschön-Abend 
für unsere Ehrenamtlichen
am 17.04.2020 um 19.30 Uhr 
im Gemeinderaum, 
Laucha, Untere Hauptstraße 6.

Alle, die sich in unseren Gemeinden engagieren, sei es als 
Gemeindeblattausträger, als Kirchenälteste, Spenden- oder 
Gemeindebeitragssammler, Besuchsdienstler, bei der Reinigung 
oder der offenen Kirche, an der Orgel, als Läuter, bei den Pfad-
findern, als Helfer bei Kindern, leitend bei Gruppen – fehlt noch 
jemand? Fühlen Sie sich bitte angesprochen. Wir sind dankbar, 
dass es Sie gibt und mindestens einmal im Jahr sollen Sie das 
auch erleben.

Der Abend für unsere Ehrenamtlichen.

„Auf der Suche nach Leben“ – 
Passionsspiel am Karfreitag 
in der Lauchaer Kirche
Sie suchen das wahre Leben, die Protagonisten im Passi-
onsspiel, so, wie es wohl vor 2000 Jahren auch schon war.

Sie suchen  Macht, um zu gestalten, Orientierung, um auf  
der richtigen Seite stehen, Gemeinschaft, suchen ein Leben 
ohne Gemeinheit.

Menschen der Gegenwart und die Menschen um Jesus ge-
hen ihren Weg nebeneinander.

Diese Reise führt zum Nachdenken über den Sinn von Hin-
gabe, wie sie im Weg von Jesus sichtbar wird.

Christoph und Gerhard Noetzel komponierten die Musik zu 
den Texten von Jutta Noetzel und Anne- Christina Wegner.

Am Karfreitag um 20 Uhr 
werden in der Lauchaer Kirche
Chöre der Region, eine Projektband und Solisten und Spie-
ler des Burgenlandgymnasiums und des Jugendchores 
Laucha unter der Leitung von Robert Müller das Passions-
spiel aufführen.

Pfarramt Bad Bibra

Evangelisches Pfarramt Bad Bibra
Pfarrerin A. Heuer
Domberg 9, 06647 Bad Bibra
Sprechzeit: dienstags 9.00 – 13.00 Uhr
Tel.: 034465-20433
E-Mail: pfarramtbadbibra@t-online.de

Gottesdienste und Termine Burkersroda – Dietrichsroda

29.03.2020 | Sonntag | 9.00 Uhr GD | Burkersroda (Heuer)

Einladung für die Region:

12.04.2020  Ostersonntag | 6.00 Uhr GD mit Osterfrühstück | 
Steinbach (Heuer) 
zum Frühstück möchte jede/r etwas mitbringen

13.04.2020  Ostermontag | 14.00 Uhr GD Kirchfest | 
Burkersroda (Heuer)

Endlich! Das Dach ist gedeckt! Die Burkersrodaer atmen erst 
mal auf  und laden zum Kirchfest rund um die Kirche ein – mit 
Musik, Kaffee und Kuchen, Kirchenführung u.a.

Die Kirchengemeinde bedankt sich ganz herzlich für alle bishe-
rige Hilfe – für das Zupacken und die finanzielle Unterstützung. 
Damit wir alles bezahlen können, sind wir auf  weitere Spenden 
angewiesen.

Leser-service
Telefon: 0345 565 5454
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Pfarrbereich Nebra

Evangelisches Pfarramt Nebra
Pfarrer Michael Röpke, Pfarrgasse 6
06642 Nebra (Unstrut)
Tel.:  034461/22262
Fax: 034461/22263
E-Mail: pfarramt.nebra@t-online.de

Bürozeiten: 
Dienstag 9:00 – 11:00 Uhr
Tel.: 03 44 61 / 2 22 65

Sprechzeiten des Pfarrers: 
Di. 9:00 - 11:00 Uhr, Do. 17:00 - 19:00 Uhr 
Regionalkantor Gerhard Schieferstein 
Reinsdorfer Straße 23, 06638 Karsdorf  
Tel.: 03 44 61 / 56 94 59

Gottesdienste
Gründonnerstag, 09.04.2020

18.00 Uhr  Karsdorf  

20.00 Uhr  Nebra

Karfreitag, 10.04.2020

09.00 Uhr  Wetzendorf

Ostersonntag, 12.04.2020

07.00 Uhr  Nebra Ostermorgen anschließend Osterfrühstück

Sonntag, 19.04.2020

09.00 Uhr  Wennungen Spende

10.30 Uhr  Wangen

Sonnabend, 25.04.2020

10.30 Uhr  Wennungen Taufe

Sonntag, 26.04.2020

09.00 Uhr  Karsdorf  Beschluss der Bibelwoche

Bibelwoche

Von Montag 20.4. – Freitag 24.4. findet im Pfarrhaus in Kars-
dorf  die Bibelwoche statt.

Beginn jeweils um 17.00 Uhr. Wir bedenken Texte aus dem 5. 
Mosebuch (Deuteronomium)

Frauenkreise
Karsdorf  am Montag 30.03.2020 um 14.00 Uhr

Christenlehre
Karsdorf, dienstags von 15.15 Uhr – 16.15 Uhr

Gemeindechor Bad Bibra – Nebra
Proben donnerstags von 19.30 Uhr – 21.00 Uhr

Osterbasteln

Montag, 02.03., ab 16.00 Uhr im Pfarrhaus Memleben – 
für Jung und Alt mit Kaffeetrinken

Pfarrbereich Querfurt

Evangelisches Kirchspiel Querfurt
Kirchspielzentrum und Friedhofsverwaltung
Mo  9.00 – 12.00 Uhr u. 13.00 – 16.00 Uhr
Di  9.00 – 12.00 Uhr u. 13.00 – 18.00 Uhr
Mi  geschlossen
Do 9.00 – 12.00 Uhr
Fr geschlossen – Termine nach Vereinbarung

Kontakt Kirchspielbüro
Tel.: 03 47 71 / 2 42 63
Fax: 03 47 71 /2 78 60
E-Mail: ev.kirche.querfurt@kk-mer.de

Kontakt Friedhofsverwaltung
Tel.: 03 47 71 / 73 83 34
Fax: 03 47 71 / 2 78 60
E-Mail: ev.kirche.querfurt@kk-mer.de

 

Ansprechpartner:

Kirchengemeinde Querfurt mit Gatterstädt  
und Lodersleben: 
Pfr. Falko Schilling: Tel.: 034771 - 427595 /  
E-Mail: falko.schilling@kk-mer.de

Kirchengemeinde Oberschmon mit Leimbach: 
Pfr. H. Rotermund: Tel.: 034771 – 24264 
E-Mail: evkirche-nemsdorf@t-online.de

Kirchengemeinden Reinsdorf u. Weißenschirmbach mit 
Liederstädt, Kleineichstädt, Spielberg, Grockstädt, 
Vitzenburg u. Pretitz: 
Pfr. H. Rotermund: Tel.: 034771 – 24264  
E-Mail: evkirche-nemsdorf@t-online.de

Kirchengemeinde Ziegelroda: 
Pfr. Falko Schilling: Tel.: 034771 -427595 
E-Mail: falko.schilling@kk-mer.de

Kirchenmusikerinnen:
Mira Cieslak, Tel.: 0176-31541441 
E-Mail: mira.cieslak@kk-mer.de

Simone Heckmann, 034601 – 499768 / Fax: 034601 - 499767

Arbeit mit Kindern und Familien:
Dipl. Theol. Ulrike Freihofer, Tel.: 034771-416010 
E-Mail: ulrike.freihofer@kk-mer.de

Ordinierte Gemeindepädagogin Caroline Butzkies, 
Tel.: 0176-95863046 
E-Mail: c.butzkies@gmx.de

Gemeindepädagogin Britta Gorisch, 
Tel.: 034771-24574 
E-Mail: britta.gorisch@kk-mer.de

Katholische Kirche

Katholisches  
Pfarramt „St. Bruno von Querfurt“ 
06268 Querfurt, Johannes-Schlaf-Str. 6;

Pfarrer Heinz Werner

Tel.: 03 47 71 / 2 41 59;  
Fax: 03 47 71 / 7 34 71; 
E-Mail: heinz.werner1@web.de;

Gemeindereferentin Johanna Hahn, Tel.: 03 47 71 / 7 34 72  
E-Mail: johanna.hahn1@gmx.de

Internet: www.bruno-von-querfurt.de;

E-Mail:  querfurt.st-bruno@bistum-magdeburg.de

Konto: 
IBAN: DE 67 8005 3762 3710 0039 10 (Saalesparkasse)

Sonntagsgottesdienste:    
Nebra, „St. Josef“-Kapelle: Grabenmühlenweg 15

Sonntag, 29.03.2020 10.30 Uhr  Heilige Messe 
(Misereor)

Samstag, 04.04.2020 18.00 Uhr  Palmsonntags- 
vorabendmesse

Karfreitag, 10.04.2020 15.00 Uhr Karfreitagsliturgie
Ostermontag, 13.04.2020 10.30 Uhr  Familiengottes-

dienst
Weißer Sonntag, 19.04.2020 10.30 Uhr Heilige Messe
Samstag, 25.04.2020 18.00 Uhr Vorabendmesse
Samstag, 02.05.2020 18.00 Uhr Vorabendmess

Gruppenzusammenkünfte im April 2020
Religiöse Kleinkindstunde ist am 01.04..2020 
um 16.30 Uhr in Röblingen

Gruppenstunde für die 1. – 4. Klasse ist am 24.04. 
um 16.00 Uhr in Querfurt

Gruppenstunde für die 5. – 7. Klasse ist am 17.04. 
um 16.00 Uhr in Querfurt

Kochkurs für Schüler ist am Sa., 04.04.2020, 
ab 10.00 Uhr in Querfurt.

Firmkurs ist am 01.04. um 18.00 Uhr 
in Röblingen und am 25.04. um 10 Uhr in Querfurt

Jugendstunden sind am 01. und 15.04. um 18.00 Uhr 
in Röblingen

Frauenkreis ist am 07.04.2020 in Nebra

Frauenturnen immer donnerstags um 17.00 Uhr in Röblingen

Kirchenchorprobe ist am 08. um 20.00 Uhr in Röblingen

Kreis „Wilde Hilde“ ist am 15.04. ab 9.00 Uhr in Nebra

Seniorennachmittage sind am 21.04.2020 in Qft. und 
23.04.2020 in Röblingen.

Die Kolpingfamilie trifft sich nach eigenem Plan.

Skatabend am 27.03. und 24.04.2020 um 18.00 Uhr in Querfurt

Wichtige Termine:
Am Sonntag, dem 10. Mai, ist um 10 Uhr Firmung in Querfurt

Pfarrgemeinderats- und Kirchenvorstandswahlen: 07. Juni 2020

Senioren- und Gemeindeausflug ins Saale- und Unstruttal: 
Mi., 10.06.2020

Fronleichnam und Pfarrfest ist am 14. Juni in Querfurt

Alle Veranstaltungen sind so geplant. 
Der Umgang mit dem Coronavirus kann aber zu Veränderungen, 

Verschiebungen oder auch Absagen führen.

SIE ZIEHEN UM? WIR KOMMEN MIT!
Der Umzugs-Service des Naumburger Tageblattes

Telefon:
0345 565 5454

Mo. – Fr. 6 – 19 Uhr 
Sa. 6 – 14 Uhr
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Telefon: 03 46 72/9 36 88 An der Golle 4a
Funk: 01 73/3 61 74 97 06642 Kaiserpfalz

OT Memleben
E-Mail: harald.gorn@t-online.de

• Einbau von Zisternen und biologischen Kleinklär-
anlagen • Klärgrubenumbindung
• Pflasterarbeiten aller Art (Naturstein/Betonstein)
• Pflasterreinigung • Hofgestaltung

Tannengärten 14 • 06636 Laucha • Tel. 034462/20384 • Fax 034462/61035
Autotel. 0172/7996800 + 0172/7956799

Aufs Dach – nur einen vom Fach!

Reinhardt Huche
Dachdecker- und Bauklempnerarbeiten

GmbH & Co. KG

– Steildächer
– Flachdächer
– Schornsteine
– Holzarbeien
– Klempnerarbeiten

– Neubau
– Sanierung
– Asbestplatten-
demontage

– Gerüstbau

Mo. 08:00 – 13:00 Uhr
Di. bis Fr. 08:00 – 13:00 Uhr und 15:00 – 18:00 Uhr

 (03 44 64) 2 27 34
www.optik-grosse.de

GEÖFFNET VON MONTAG BIS FREITAG 08.30 – 15.00 UHR

24 H TELE FON I SCH ERRE I CHBAR
034771 -6210 • 0151 -40409030

Bestat tung
Fach oHG

Friedhofs tr . 12
06268 Querfurt

• ERD-, FEUER-, SEE- &
FRIEDWALDBESTATTUNGEN

• ERLEDIGUNG DIVERSER
FORMAL ITÄTEN

• E IGENER TRAUERRAUM

BESTATTUNGFACH-QUERFURT@GMX.DE

Haushaltsauflösungen
Entrümpelungen…
Besenreine Beräumung zum Festpreis:
günstig, schnell, schonend, zuverlässig, flexibel, ordentlich

mit Wertanrechnung
oder Ankauf

Hans Thomas Lampert – seit 1980/1990 | Spechsart 23 | 06618 Naumburg
Tel. 03445 7387985 | Fax 03445 7387986 | Mail T.Lampert@lampert.de

– Bestattungen aller Art
– Trauerreden
– Trauerfloristik
– Erledigung sämtl. Formalitäten
– Bestattungsvorsorge
– Tag- und Nachtbereitschaft

Eigene Trauerhalle und Trauercafé.

Büro Laucha
Glockenmuseumstr. 24

Tel. 03 44 62-30 90, Fax -3 09 19
Büro Freyburg, Jahnplatz 7

Tel. 03 44 64-2 80 57
www.Bestattungen-Axel-Schmidt.de

Bestattungen & Floristik
Friedensstraße 48
06268 Mücheln
OT Langeneichstädt

T 034636 750 790 | M 0173 51 85 915
E info@bedachungen-tiedemann.de
www.bedachungen-tiedemann.de

UNSERE LEISTUNGEN:
• Steildach, Flachdach
• Blecharbeiten
• Terrassen, Garagen,
Carports, Gauben

• eigener Gerüstbau
• Trockenbau
• Arbeiten rund um
Haus, Hof und Garten

Tel.: 034632 - 339571
info@immobilien-sawall.de
www.immobilien-sawall.de

...vermittelt auch Ihre Immobilie

Wir beraten Sie gern kostenlos und unverbindlich.
Vertrauen Sie auf unsere 29 Jahre Erfahrung im Immobilienverkauf.

Immobilienbüro: Petra Höhne 034771/22870 oder Mobil: 0172/3483149

Sie wollen
Ihr Haus verkaufen?

GESCHENKTIPP
Verschenken Sie täglich Freude
mit dem Naumburger Tageblatt.

Telefon:
0345 565 5454
Mo. – Fr. 6 – 19 Uhr 
Sa. 6 – 14 Uhr

LESEN WIE 
GEDRUCKT
die digitale Ausgabe des 
Naumburger Tageblatt

Leser-service
Telefon: 
0345 565 5454
Mo. – Fr. 6 – 19 Uhr  
Sa. 6 – 14 Uhr



www.grabmale-brandt.de
✆ 03 44 67 / 40 2 33

HerrengosserstedtTechniker- & Meisterbetrieb

Volkmar Krämer

Motorgeräte, Garten- & Kommunaltechnik

ABSAGE unserer Hausmesse
28. März in Laucha

Wir folgen den Empfehlungen des Bundesgesundheitsministers
und sagen die geplante Hausmesse am 28. März ab.

Ziegelohring 3 . 06636 Laucha
Telefon 034462 22204

www.kraemer-laucha.de

Arbeitskleidung

Schutzausrüstung • Wäscheservice

Veredelung

• Sicherheitsschuhe

für Industrie, Handwerk, Baugewerbe

Logistik, Handel, Gastro

F.C.RÖDER Sport GmbH
Merseburger Str. 24e
06632 Freyburg
T 034464 36696

Wir sin
d weiter

onlin
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ch da!

www.fcr
oede

r.de

schneller und
preiswerter
Zuschnitt von
Fenster-
bänken
und
Treppen-
stufen
Teutschenthal 034601 22474
Querfurt 034771 739168
Mücheln 034632 23344
www.strecker-natursteine.de

Ihre Jana Schade & Team • Klosterstraße 1 • 06268 Querfurt

Die Osterdeko ist schon da!
Unser komplettes Angebot
• Kosmetikbehandlungen
• Fußpflege • Braut-Make-up
• Düfte, dekorative & pflegende Kosmetik
• Maniküre • Nagelmodellage
• Geschenkartikel schön verpackt
• 3D- & Musikkarten für alle Anlässe
• Tücher & Taschen
• Paketshop Hermes
• Annahme chemische Reinigung

D
rogerie Noth

Ö
ff
nu

ng
sz

ei
te
n

M
o.

–
Fr

.9
–
18

Uh
r•

Sa
.9

.3
0
–
12

Uh
r

Frank Brünecke

Telefon: 0 34 45/2 30 78 38 
Fax: 0 34 45/2 30 78 39 
Frank.Bruenecke@nt.de

Christoph Franzke

Telefon: 0 34 45/2 30 78 36 
Fax: 0 34 45/2 30 78 39 
Christoph.Franzke@nt.de

Salzstraße 8 
06618 Naumburg

Ihre Ansprechpartner 
für Ihren Werbeerfolg!

Wir beraten Sie gern!

/mediaberater

Kleine 
Anzeige – 
groSSe 
wirKung
Mit einer Kleinanzeige 
kommt alles, 
was Sie suchen, 
tauschen oder 
verkaufen wollen, 
groß raus.

Anzeigenannahme

E-Mail: 
mz-anzeigen@ 
dumont.de

Telefon: 
0345 565 2266
Mo. – Fr. 6 – 19 Uhr  
Sa. 6 – 14 Uhr


